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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Malsch 
für das Haushaltsjahr 

20,22 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat am 11.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2022 beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 41.499.000 . 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 42.198.000 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von - 699.000

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von ·278.000

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 278.000 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von - 421.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
von 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
von 

2.3 Zahlung�mittelüberschuss/-Bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

2. 7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
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40.275.800 

37.915.300 

2.360.500 

2.399.000 

8.276.500 

-5.877.500
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(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 

2 .. 1 O Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und lnvestitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird 

-3.517.000

3.000.000

850.000 

2.150.000 

- 1.367.000

festgesetzt auf 3.000.000 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen . 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
b) für die Grund.stücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge

2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge

Malsch, den 11.03.2022 

Markus Bechler, 
Bürgermeister 
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2.305.000 

7.500.000 

320 v.H. 
330 v.H. 

370 v.H. 
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1. Vorbemerkungen
1.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Vorbericht 

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan 
ein Vorbericht beizufügen. 

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der 
Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen ErfüUung der Aufgaben der 
Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der 
Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll 
dargestellt werden, 

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche
Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, ·
das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie
die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr
vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem
Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren · entwickelt hat, wie sich das
Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei
Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des
Finanzplans nach§ 9 Abs. 4 stehen,

4. welche erheblichen Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen im
Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die
Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen
entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche
Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres
abweicht und

7. wie sich der · Zahlungsmittelüberschuss oder '"'."bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -
bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in
welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.
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2. Strukturdaten der Gemeinde Malsch
Gemarkungsfläche 

Gesamtfläche des 
Gemeindegebietes Malsch 

Sulzbach 
Völkersbach 
Waldprechtsweier 

3.383 ha 
278 ha 
887 ha 
576 ha 5.124 ha 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Einwohnerzahl zum 30.06. nach Volksz.87 14.620 
Einwohnerzahl nach Zensus 2011 14.199 14.590 14.611 14.567 14.667 14.669 14.548 

2002 .. - " -� li M:)!;i!ll i 1� 14.074
2003 14.137 
2004 14.227 
2005 14.489 
2006 14.539 
2007 14.497 
2008 14.625 
2009 14.668 
2010 14.756 
2011 .• .cc• 1�L18Q 14.636 
2012 ,..,, ,. 1.ß:�441 � 14.703 
2013 1Ll�l4? 14.620 , .. . .. 
2014 14.143 

2015 14.199 

2016 14.592 

2017 14.615 

2018 14.572 

2019 14.683 

2020 14.669 

2021 14.548 

13.600 13.800 14.000 14.200 14.400 14.600 14.800 15.000 
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3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

3.1 Einführung der Kommunalen Doppik 

Der Haushalt 2018 wurde erstmals auf der Grundlage des neuen doppischen 
Haushaltsrechts aufgestellt. Den Beschluss über diesen Umstellungstermin hat der 
Gemeinderat bereits am 29.09.2015 gefasst. Der Haushaltsplan 2020 war damit der 
dritte doppische Haushalt der Gemeinde Malsch. 

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts hat der Landtag Baden­
Württemberg am 22.04.2009 die Weichen entsprechend gestellt. Die Reform sieht u.a. 
auch eine Übergangsfrist vor, wonach die Kommunen ihr Haushalts- und 
Rechnungswesen spätestens bis zum Jahr 2020 umgestellt haben mussten. 

3.1.1. Aufbau und Struktur 

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf einem 
sogenannten „Drei-Komponenten-System«. Es findet Anwendung in Planung, 
Bewirtschaftung sowi,e dem Jahresabschluss und beinhaltet: 

a) Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung
Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der
handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet alle in einer
Rechnungsperiode anfallenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcen­
verbrauch und Ressourcenaufkommen). In Form eines Jahresüberschusses
oder Jahresfehlbetrages wird hier das Ergebnis eines Haushaltsjahres
festgestellt. Im Gegensatz zum bisherigen Verwaltungshaushalt wird der
vollständige, dem Rechnungsjahr zuzurechnende Werteverzehr durch
Abschreibungen des gemeindlichen Vermögens sowie Auflösung von
Investitionszuschüssen dargestellt. Abschreibungen sind in der Regel voll zu
erwirtschaften.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist Gradmesser für die stetige
Aufgabenerfüllung und muss nachhaltig erreicht werden. Oberstes Ziel des
Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass grundsätzlich die ordentlichen
Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von
Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werdenkönnen.

b) Finanzhaushalt/Finanzrechnung
Diese auf kommunale Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung
des kaufmännischen Rechnungswesens umfasst sämtliche · Ein- und
Auszahlungen einer Periode, also sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit,
als auch Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Die Finanzrechnung stellt
einer Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung dar. Durch die
Einbeziehung aller Zahlungsvorgänge ist die Entwicklung des aktuellen
Liquiditätsstands ablesbar.

c) Vermögensrechnung/Bilanz
Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituationen der
Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite stellt die Höhe und
Zusammensetzung des Vermögens dar (Mittelverwendung), die Passivseite
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gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens und die Veränderung des. 
Eigenkapitals (Mittelherkunft). 

Hieraus lassen sich wichtige Aussagen zur Situation des Ertrages, der Finanzen 
und des Vermögens treffen. Sie sind für den Gemeinderat wichtige Faktoren 

· hinsichtlich seiner politischen Ziele und des finanziellen Handlungsrahmens.

Die Arbeiten zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurden abgeschlossen und
der Gemeinderat hat diese einstimmig am 26.10.2021 festgestellt und
beschlossen. Danach können auch die ersten doppischen Jahresrechnungen
für die Jahre 2018 bis 2020 fertiggestellt und vom Gemeinderat festgestellt
werden.

Derzeit sind die für die Spalte „Ergebnis Vorvorjahr" vorzusehenden Werte des
Jahres 2020 noch vorläufig und unvollständig.

3.1.2. Gliederung des Produkthaushaltes 

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg ist der 
Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, die nach den im Produktplan Baden­
Württemberg vorgegebenen Bereichen zu bilden sind. Innerhalb der Teilhaushalte 
werden die Produktgruppen mit Kurzbeschreibungen, Kennzahlen und Zielvorgaben 
abgebildet. Einzelne Schlüsselprodukte mit besonderer Bedeutung werden 
eigenständig dargestellt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine 
Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb der Budgets sind alle Aufwendungen bei 
der Mittelbewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig. Teilhaushalte stellen ein 
Instrument für die politisch-strategische Steuerung dar. 

Die auf dieser Grundlage bei der Gemeinde Malsch gebildeten sechs Teilhaushalte 
gliedern sich wie folgt: 

Teilhaushalt 1 

Teilhaushalt 2 

Teilhaushalt 3 

Teilhaushalt 4 

Teilhaushalt 5 

Steuerung 

Finanzen 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 

Bauen/Planen/Umwelt 

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen 

Für den Eigenbetrieb (bis 31.12.2020 „Wasserversorgung", ab 01.01.2021 „Wasser­
und Energieversorgung") wird wie bisher ein eigener Wirtschaftsplan erstellt. 
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3.2 Finanzielle Rahmenbedingungen 

Im Oktober 2019 haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, 
Digitalisierung und Migration die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und 
Finanzplanung im Jahr 2020 veröffentlicht. Basis war die Mai-Steuerschätzung 2019 
und die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zu den gesamtwirtschaftlichen 
Eckwerten. Dabei wurde von einerweiter guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland 
und einem - gegenüber bisherigen Prognosen - etwas abgeschwächten Anstieg der 
gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen ausgegangen. Nach der Herbst­
Steuerschätzung hat das Finanzministerium die Prognosen noch einmal angepasst. 

Zunächst wurde auf Basis dieser Zahlen das Diskussionspapier zum Haushaltsplan 
2020 und der Mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2023 erstellt. Bedingt durch die 
Coronakrise und den damit verbundenem Lockdown ab Mitte März 2020 konnte die 
für den 03.04.2020 terminierte Haushaltsberatung nicht stattfinden. Dramatische 
Einbrüche bei der Gewerbesteuer (Veranlagung zum Jahresanfang 8,0 Mio. €, 
Veranlagungsstand Mitte Mai 2020 5,0 Mio. €) machten eine Überarbeitung der 
Entwurfszahlen erforderlich, die hier zu einem Ansatz von 5,4 Mio. € führte, der im 
Ergebnis mit 5.151.854 € enthalten ist Aufgrund der dramatischen Einbrüche bei der 
Gewerbesteuer gewährte das Land Baden-Württemberg Kompensationszahlungen, 
auf Malsch entfiel ein Anteil von 1.979.376,30 €. 

Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2020 waren in den Haushaltsplan 
ebenso einzuarbeiten wie die übrigen pandemiebedingten Änderungen, so dass im 
Gemeinderat zurecht von ·einem Corona-Haushalt gesprochen werden konnte. 

3.3 Gesamtergebnishaushalt 2020 

Im Ergebnishaushalt wurden Erträge und Aufwendungen geplant, d.h. zu 
erwirtschaftende und _ zu verbrauchende Werte. Anders als beim alten 
Kassenwirksamkeitsprinzip ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des 
Wertverbrauchs maßgebend. 

Im Ergebnishaushalt sind folgende Dimensionen dargestellt 

Gesamthaushalt 

Teilhaushalte 

Produktgruppen 

Produkte 

Einzelne Kostenstellen 

Dort, wo einzelne Kostenstellen ausgewiesen sind (Schulen, Kindergärten, Hallen), 
werden diese als Schlüsselprodukte betrachtet. 
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Im Ergebnishaushalt 2020 betragen die Planzahlen (in€): 

Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 

Ordentliches Ergebnis 
Außerordentliche Erträge 
Außerordentliche Aufwendungen 
Gesamtergebnis. 

3.4 Vorläufiges Ergebnis 

Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 

Ordentliches Ergebnis 

Außerordentliche Erträge 
Außerordentliche Aufwendungen 

Außerordentliches Ergebnis 

Gesamtergebnis 

3.4.1 Ergebnishaushalt - Erträge 

35.371.000 
- 39.659.100

4.288.100
0 
0 

4.288.100 

38.024.879 
- 37.110.724

914.154 

639.508 
2.097 

637.411 

1.551.565 

Saldiert ist nach derzeitigem vorläufigen Stand ist davon auszugehen, dass die 
Gesamterträge dem Planansatz um 1,5 Mio. € übersteigen. Differenzen in den 
einzelnen Ertragsarten werden nach Durchführung der Abschlussbuchungen in der 
Jahresrechnung erläutert werden. Ein Anteil von rd. 2 Mio. € entfällt auf die 
Gewebesteuerkompensationszahlungen vom Land. 

3�4.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen 

Die Personalausgaben (Ansatz 10,68 Mio. €) sind um rd. 354 T€ hinter dem Plan 
zurückgeblieben was einer Einsparung von 3,32 % entspricht. 

Die· Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Kosten für 
Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Geräte und Ausstattung, Mietausgaben 
(Flüchtlingsunterkünfte), Haltung von Fahrzeugen und Geschäftsausgaben. 

Diese Positionen summieren sich im Plan auf 7,8 Mio. €. Sie weisen im vorläufigen 
Ergebnis 5,5 Mio. € aus. Differenzen zu den einzelnen Aufwendungsarten werden in 
der Jahresrechnung erläutert. 

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2020 insgesamt 
und wurden mit 
verbucht. 
Die planmäßigen aufgelösten Investitionszuwendungen betragen 
2020 insgesamt 
und wurden mit 
verbucht. 

1 1 

3.805.900 € 
4.040.403 € 

705.100€ 
1.050.336 € 
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Vermindert um die aufgelösten Investitionszuwendungen 
und -beiträge ergeben sich Nettoabschreibungen von 2.990.067 €, 
die nach geltendem Recht im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden sollen und in der 
vorläufigen Rechnung - wie geplant - auch erwirtschaftet werden. 

Die Transferaufwendungen schlagen 2020 laut Plan mit einem Betrag von 15.747.900 
zu Buche, das vorläufige Ergebnis weist 15.208.506 € aus. Darin enthalten sind (in €): 

Plan 2020 Vorl.Ergebnis Differenz 
Gewerbesteuerumlage 511.000 349.191 -161.809
Finanzausgleichsumlage 5.113.000 5.100.160 -12.840
Kreisumlage 6.721.000 6.722.556 1.556

12.345.000 12.171.907 -173.093

Die Gewerbesteuerumlage an das Land wird aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen 
des Haushaltsjahres ermittelt. Basis ist in 2020 ein Anrechnungssatz von 35,0 % (VJ 
64 %). Bei der Kreisumlage ist ein Umlagesatz von 30 % der Steuerkraftsumme 
erhoben worden. 

Die Betriebskostenzuschüsse an die drei kirchlichen Kindergärten erforderten im Plan 
einen Aufwand von 2,'3 Mio. €, abgerechnet wurden dann 2,06 Mio. €. 

Die Umlagen an die Abwasserverbände Albtal und Beierbach machten unter den 
Transferaufwendungen im Ergebnis 171 T€ aus. Die Direktbeteiligung am ÖPNV 
betrug 516.792 € (Plan 520 T€). 

Auch die laufenden Vereinszuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien finden sich 
unter den Transferaufwendungen. 

Insgesamt hat der Kostenbereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein 
Volumen von 1.906 T€. Er blieb damit rd. 73 T€ hinter dem Plan zurück. Hier werden 
alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nach dem Kontenplan nicht den 
vorgenannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können, Dies sind beispielhaft 
Rechts- und Beratungskosten, die Beschaffung von Personalausweisen, 
Versicherungen, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Porto, Telefon und 
Reisekosten. 

3.4.3 Außerordentliche Erträge/ Außerordentliche Aufwendungen 

Im Haushaltsplan 2020 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 
veranschlagt. Insbesondere aus Mehrerlösen bei Grundstücksveräußeru·ngen konnten 
dann doch außerordentliche Erträge mit 640 T€ erzielt werden. Der Verkaufserlös 
eines Grundstücks auf dem Bühngelände überstieg den Buchwert im 
Anlagennachweis und der Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs wurde mit einem 
außerordentlichen Ertrag belohnt. Veräußerungsverluste bei Abgängen des 
beweglichem Vermögens (Abgang Fuhrpark) führten zu einem außerordentlichen 
Aufwand von 2.097 €. 
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3.5 Gesamtfinanzhaushalt 

Im Finanzhaushalt waren zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auch Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Ein- und 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit geplant. 

3.5.1 Verwaltungstätigkeit 

Die ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanz­
haushalts 2020 stellen sich derzeit wie folgt dar (in T€): 

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 
Auszahlungen aus 
Verwaltungstätigkeit 

Plan Vorl. Ergebnis 
34.666 37.014 

-35.853
-1.187

-33.329
3.685

Die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigen im Ergebnis den Planansatz, 
die Aufwendungen sind deutlich hinter den Ansätzen zurückgeblieben. 

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 3,7 Mio.€ zeigt, dass der 
Ergebnishaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 einen guten 
Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften konnte. 

3.5.2 Investitionstätigkeit 

Veranschlagte Investitionen (Baumaßnahmen und Beschaffungen) konnten 
kassenmäßig nicht im vorgesehenen Umfang umg!3setzt werden. Bereitgestellte Mittel 
mussten deshalb in Höhe von 9 Mio. € als Haushaltsausgaberest nach 2021 
vorgetragen werden. Die innerörtliche Hochwasserschutzmaßnahme mit den damit 
verbundenen sonstigen Investitionen (Kanalerneuerung, Breitbandversorgung), das 
Bauvorhaben 2 an der Hans-Thoma-Schule, die Abrechnung der Baumaßnahme 
Goethestraße, sind die größeren Positionen. Die ausstehende Beschaffung von 
Feuerwehrfahrzeugen, die zurückgestellte Umgestaltung der Freizeitarilage und des 
Friedhofs in Waldprechtsweier sind ebenso zu nennen. 

Folge dieser Ausgabenverschiebungen ist, dass auf der Seite der Einzahlungen 
Zuschüsse, die regelmäßig nur nach Ausgabenstand abgerufen werden können, noch 
nicht eingegangen sind und die vorgesehene Kreditermächtigung noch nicht in 
Anspruch genommen wurden. 

3.5.3 Finanzierungstätigkeit 

Beschlossen ist, einen Haushaltseinnahmerest für Kreditaufnahmen in Höhe von 4,25 
Mio. € zur Finanzierung des Haushaltsausgabereste. Die darüber hinausgehende 
Kreditermächtigung des Jahres 2020 mit 3.000 T€ kann als eingespart gelten. 
Haushaltseinnahmereste sind für noch nicht abrufbare Investitionszuschüsse in Höhe 
von 1,7 Mio.€ gebildet worden. 
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3.5.4 Finanzierungsmittelbestand 

Der Finanzierungsmittelbestand (Kassenliquidität) hat sich zum Jahresende um knapp 
90 T€ auf. 5,9 Mio. € verringert. In den Folgejahren wird diese Liquidität zum 
Haushaltsausgleich benötigt und im Mittelfristigen Planungszeitraum gar bis nahe an 
die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität abgeschmolzen. 

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

4.1 Finanzielle Rahmenbedingungen 

Üblicherweise erstellt das Finanzministerium die Orientierungsdaten für die 
kommunale Haushalts- und Finanzplanung auf Basis der Mai-Steuerschätzung des 
Vorjahres. Die Corona-Pandemie, die ihren ersten besorgniserregenden Höhepunkt 

. 1 

im Frühjahr 2020 hatte, brachte enorme Unsicherheiten für die Steuerschätzung im 
Mai 2020 mit sich. Eine Sonder-Steuerschätzung im September 2020 sollte deshalb 
mehr Klarheit für die Finanzprognosen bringen, bevor mit der November­
Steuerschätzung 2020 schließlich auch für 2021 neuere Prognosen erstellt wurden, 
auf deren Basis die Orientierungsdaten am 20.11.2020 vom Finanzministerium 
angepasst wurden. 

Dabei blieben zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getretene Steuerrechts­
änderungen noch unberücksichtigt. 

Auf Basis dieser Zahlen und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse bei der 
Gewerbesteuer wurde das Diskussionspapier zum Haushaltsplan 2021 und die 
Mittelfristige Finanzplanung 2022-2024 erstellt und in der Dezembersitzung 2020 des 
Gemeinderates eingebracht. 

In einer ersten Klausurtagung am 29.01.2021 hat der Gemeinderat das Zahlenwerk 
vorberaten, die abschließende Beratung und die Verabschiedung wurden daraufhin für 
eine Sondersitzung am 09.03.2021 vorgesehen. Dort wurde der Haushaltsplan 2021 
danr"! auch ohne Gegenstimme beschlossen. 

4.2 Gesamtergebnishaushalt 2021 

Im Ergebnishaushalt betragen die Summen im Vergleich zum Vorjahr (in €): 

2021 2020 
Ordentliche Erträge 37.572.300 35.371.000 
Ordentliche Aufwendungen -41.615.800 -36.659.100
Ordentliches Ergebnis - 4.043.500 4.288.100 

Außerordentliche Erträge 860.000 0 
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 
Gesamtergebnis - 3.183.500 - 4.288� 100
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Der Vergleich zum Vorjahr zeigt keine weiteren dramatischen Änderungen im zweiten 
Jahr der Pandemie. T rotz eines weiteren negativen Gesamtergebnisses ist von einer 
leichten Verbesserung auszugehen. 

Damit konnten wie im Vorjahr 2021 die Abschreibungen erneut nicht erwirtschaftet und 
damit ein wesentliches Ziel des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts nicht erreicht 
werden. Darüber hinaus musste ein Fehlbetrag von 3.183.500 € ausgewiesen werden. 

4.2.1 Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge 

Die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan werden wie folgt veranschlagt (in €): 

2021 2020 Differenz 
Steuern 20.423.000 18.498.000 + 1.925.000
Zuweisungen 8.912.200 9.222.200 -310.000
Auflösung Zuschüsse u. Beiträge 1.216.300 705.100 + 511.200
Entgelte 5.814.900 5.976.800 -161.900
Kostenerstattungen 661.500 399.500 + 262.000
Zinseinnahmen 5.400 5.400 
Sonstige ordentliche Erträge 539.000 564.000 -25.000

37.572.300 35.371.000 + 2.201.300

Insbesondere die Erträge aus Steuern verzeichneten bei der Gewerbesteuer gemäß 
Haushaltsplan(+ 1,1 Mio.€) und beim Einkommenssteueranteil(+ 691 T€) beachtliche 
Anstiege im Vergleich _zum Vorjahr. 

Zuweisungen und Zuschüsse 

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinde wurden nach dem vorläufigen 
Ergebnis 10, 1 Mio. € erzielt. 

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land erhält die Gemeinde Malsch rd. 1, 16 Mio. € 
mehr . aufgrund einer seitens des Landes Baden-Württemberg stark erhöhten 
Schlüsselzahl sowie einer erhöhten Investitionspauschale. 

Damit sollte vor allem verhindert werden, dass die Kommunen Haushaltssperren 
erlassen und Investitionen zurückfahren. In Zeiten der Pandemie sollten die 
Gemeinden stattdessen als „Konjunkturmotor" fungieren und die Wirtschaft auch in 
schwierigen Zeiten mit Aufträgen versorgen. 

Erfasst sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen auch die Sachkostenbeiträge vom 
Land für die Gemeinschaftsschule, die Zuweisungen für die Kinderbetreuung, 
Kostenerstattungen des Landkreises für die Drittbeauftragung im Abfallbereich 

(Grünschnittplätze, Recyclinghof, Abfallberatung, Beseitigung wilder Müll) und der 
interkommunale Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Maiseher Kinderbe-
treuungseinrichtungen. 

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 

Im Zusammenhang mit der Verbuchung von Abschreibungen werden auch 
Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge, die die Gemeinde in Vorjahren 
erhalten hat, über die Laufzeit der· geförderten Anlagegüter aufgelöst und mit 
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Jahreseinnahmebeträgen in die Erfolgsrechnung eingestellt. Die geplante 
Gesamtsumme beträgt 1.216.300 €. Das tatsächliche Ergebnis wird im Zuge der 
Jahresrechnung ermittelt. 

Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte 

Veranschlagt sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie . Friedhofs- und 
Bestattungsgebühren, Freibad- und Hallengebühren sowie die Abwassergebühren, 
die als sog. Gesplittete Abwassergebühren in Schmutzwassergebühr und 
Niederschlagswassergebühr aufteilen. Insgesamt werden Erträge in Höhe von 5,8 Mio. 
€ erwartet. 

Bei den Friedhofsgebühren war eine hohe Zahl an Sterbefällen zu verzeichnen. 

Die Schmutzwassergebühr beträgt 3,00 €/m3 und die Niederschlagswassergebühr 
0,60 € je m2 versiegelter Fläche. Die tatsächlichen Ergebnisse wird die 
Jahresschlussrechnung zeigen. 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich überwiegend zusammen aus 
Mieteinnahmen, Pachten, Kiespacht, Erbbauzinsen, Verkaufserlösen (Holzerlöse) 
sowie sonstigen Leistungsentgelten wie . Elternbeiträge und Essensgelder in 
Kindertagesstätten, Hort und Schule, bei denen sich die pandemiebedingten 
Schließungen auswirken. 

Auch die Stromerlöse aus den Photovoltaikanlagen der Gemeinde und die 
schließungsbedingt redt1zierten Freibadgebühren sind hier veranschlagt. 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Die bisherigen Vermischten Einnahmen finden sich mit 661 T€ in dieser Ertragsgruppe 
wieder. 

Zinsen und ähnliche Erträge 

Zinseinnahmen waren konjunkturbedingt nicht zu erwarten. 

Sonstige ordentliche Erträge 

Die sonstigen Erträge betragen planmäßig 539.000 €. Erzielt wurden vorläufig 544.2Q1 
€. 

4.2.2 Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen 

Personalaufwendungen 

Bei den Personalausgaben ist die vereinbarte tarifliche Steigerung (ab 01.04.2021) + 
1,4 %) berücksichtigt Für die Zeit nach Ende der Laufzeit des aktuellen 
Tarifabschlusses (wurde eine Erhöhung von 2% geschätzt. Außerdem wurden die vom 
Gemeinderat beschlossenen Stellenbesetzungen veranschlagt. Danach betragen die 
Personalaufwendungen 10,6 Mio. €. Dazu �ommen Umlagen an den Kommunalen 
Versorgungsverband für Pensionäre und Hinterbliebene mit 300 T€. 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Kosten für 
Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung im Umfang von beachtlichen 1,36 Mio. €. 
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Derzeit wurden rd. 909 TEUR verausgabt und es stehen noch Abrechnungen zu im 
Jahr 2021 beauftragten Maßnahmen (Mittelbindung) in größerem Umfang (rd. 
190TEUR) aus. 

Unter den Sach- und Dienstleistungen sind auch Geräte und Ausstattung, 
Mietausgaben (Flüchtlingsunterkünfte), Haltung von Fahrzeugen und Geschäfts­
ausgaben veranschlagt. 

Abschreibungen 

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2021 insgesamt 

Vermindert um die aufgelösten Investitionszuwendungen 
und -beiträge mit 

4.291.600 €. 

1.216.300 € 
3.075.300 €, ergeben sich Nettoabschreibungen von 

die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden sollten. 

Es bleibt abzuwarten ob pandemiebedingt im Planjahr 2021 die Abschreibungen 
erwirtschaftet werden können. 

In einem Schreiben vom 11.05.2020 an die Kommunalen Spitzenverbände führt das 
Innenministerium dazu aus: 
„Die bestehenden Regelungen zum Haushaltsausgleich gehen auch jetzt schon davon 
aus, dass wegen der unvermeidlichen wirtschaftlichen Schwankungen nicht in jeder 
Rechnungsperiode ein Ausgle.ich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen 
Aufwendungen erreichbar ist. Derartige Fehlbeträge können hingenommen werden, 
wenn sie nicht strukturbedingt sind." 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Bei den Zinsleistungen aus Kreditverpflichtungen macht sich das niedrige Zinsniveau 
der letzten Jahre positiv bemerkbar. Für die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde 
waren nach Plan 246 T€ aufzuwenden, die auch benötigt wurden. 

Transferaufwendungen 

Die Transferaufwendungen schlagen 2021 mit einem Betrag von 15.997.900 € zu 
Buche. Darin enthalten sind als wesentliche Positionen: 

2021 2.020 Differenz 
Gewerbesteuerumlage 615.000 511.000 + 104.000.
Finanzausgleichsumlage 5.317.000 5.113.000 + 204.000.
Kreisumlage 6.589.000 6.721.000 - 132.000.

12;521.000 12.345.000 + 176.000

Bei der Gewerbesteuerumlage entfällt ab 2020 neben dem Anteil zur Finanzierung des 
Fonds „Deutsche Einheit" auch der Anteil für den Solidarpakt II. Danach beträgt der 
Anrechnungssatz 35 % des Gewerbesteuer-Istaufkommens des laufenden Jahres 
(2020 = 35 %; 2019 = 64 %). 
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Basis der Finanzausgleichsumlage 2021 und der Kreisumlage ist die Steuerkraft der 
Gemeinde im Jahr 2019. Bei der Kreisumlage wurde der Umlagesatz von 30 % der 
Steuerkraftsumme in 2020 auf 28,5 % gesenkt. Dies entlastet den Maiseher Haushalt 
um rd. 132.000 €. Trotzdem erschwert die Systematik des Kommunalen 
Finanzausgleichs in finanziell schwierigen Jahren den Haushaltsausgleich (hier: In 
Jahren mit rückläufiger Steuerkraft werden für die Umlagen die hohen Steuerkraft­
summen des Vorvorjahres angerechnet.) 

Die Betriebskostenzuschüsse an die drei kirchlichen Kindergärten erfordern einen 
Aufwand von 2,27 Mio. € (VJ 2,26 Mio. €). Hier wirkt sich vor allem der Verzicht auf 
eine Anpassung der Elternbeiträge an die gestiegenen Kosten in 2019 und 2020 aus. 
Zusätzlich ist die Aussetzung von Elternbeiträgen währen der pandemiebedingten 
Schließzeit der Einrichtungen zu berücksichtigen. 

Die Umlagen an die Abwasserverbände Albtal und Beierbach machen unter den 
Transferaufwendungen 175 T€ aus. Die Direktbeteiligung am ÖPNV beträgt 560 T€ 
(Ergebnis 517 T€). 

Auch die laufenden Vereinszuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien finden sich 
unter den Transferaufwendungen. 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Insgesamt hat dieser Kostenbereich ein Volumen von 2.146.300 €. Hier werden alle 
ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nach dem Kontenplan nicht den 
vorgenannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Dies sind beispielhaft 
Rechts- und Beratungskosten, die Beschaffung von Personalausweisen, Versicher­
ungen, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Porto, Telefon und Reisekosten. 

4.2.3 Außerordentliche Erträge / Außerordentliche Aufwendungen 

Im Haushaltsplan 2021 sind außerordentlichen Erträge in Höhe von 860 T€ 
veranschlagt. Hier handelt es sich um Grundstückserlöse, die über den erfassten Wert 
dieser Grundstücke im Anlagennachweis hinausgehen. Außerordentliche 
Aufwendungen wurden nicht veranschlagt. 

4.2.4 Haushaltsausgleich 

Von einem ausgeglichenen Haushalt spricht man in der Kommunalen Doppik, wenn 
die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens so groß ist, wie die Summe aller 
ordentlichen Aufwendungen. 

Der Haushaltsplan 2021 weist - wie an anderer Stelle ausgeführt und begründet -
einen Fehlbetrag von 4.043.500 € (VJ 4,3 Mio. €) aus. Unter Berücksichtigung der 
außerordentlichen Erträge vermindert sich der Fehlbetrag um 860.000 €. 

Damit ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht und die Abschreibungen können nicht 
erwirtschaftet werden. Für Kredittilgungen verbleibt kein Überschuss. Die Gründe sind 
hauptsächlich in pandemiebedingten Einnahmeausfällen und Mehraufwendungen zu 
finden. 
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4.3 Gesamtfinanzhaushalt 

Der Finanzhaushalt ist die zweite Säule des Haushaltsplans nach aktuellem 
doppischem Recht. Er dient der kassenwirksamen Planung . von Ein- und 
Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit bzw. Liquidität zu sichern. Sein 
wichtigstes Ergebnis ist der Cashflow, der Überschuss der Einzahlungen über die 
Auszahlungen. 

Der Finanzhaushalt ist nach Ein- und Auszahlungsarten gegliedert, die der Gliederung 
bei den Erträgen und Aufwendungen entsprechen, soweit diese in der Periode auch 
zu Zahlungen führen. Er ist außerdem gegliedert in Teilfinanzhaushalte, die den 
Teilergebnishaushalten des Ergebnishaushalts formal entsprechen. 

Allerdings werden im Finanzhaushalt zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen aus 
der laufenden Verwaltungstätigkeit auch Ein- und Auszahlungen für Investitionen und 
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit geplant. 

4.3.1 Verwaltungstätigkeit 

Die ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts stellen sich wie 
folgt dar (in T€): 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Zahlungsmittelüberschuss(+), Fehlbetrag(-) 

Haushalt 2021 
36.356 

-37.324
-968

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit entsprechen den 
zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan. 

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zahlungsmittelfehlbetrag) zeigt, dass 
der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit keinen Zahlungsmittel­
überschuss zur Finanzierung der Kredittilgung erwirtschaften kann. 

4.3.2 Investitionstätigkeit 

4.3.2.1 Investitionstätigkeit Einzahlungen 

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen (in €) 

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 
Beiträge und ähnliche Entgelte 
Veräußerungserlös von Vermögen 
Veräußerung von Finanzvermögen 

Sonstige Investitionstätigkeit 

: 9 

891.700 
100.600 

1.452.700 
5.000.000 
1.394.000 

8.839.000 
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Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 

Investitionszuschüsse und Kostenbeteiligungen wurden mit insgesamt 892 T€ 
veranschlagt. Größter Posten ist ein Teilbetrag auf die bewilligten Zuschüsse für das 
Bauvorhaben 2 an der Hans-Thoma-Schule mit800 T€. Außerdem bilden sich hier die 
Restbeträge für Zuschüsse zur Digitalisierung der Schulen und die mobilen 
Luftfilteranlagen für die Klassenzimmer sowie ein Zuschuss für den barrierefreien 
Ausbau von Bushaltestellen ab. 

Entsprechend dem Mittelabfluss bei den Investitionsmaßnahmen wurden hier anteilige 
Bundes- und Landeszuschüsse nach Baufortschritt abgerufen. Teilweise mussten 
Haushaltseinnahmereste nach 2022 übertragen werden, weil ein weiterer 
Zuschussbedarf nach Ausgabenstand nicht möglich war. Auf die separate Beratung 
und Beschlussfassung zur Bildung von Haushaltsresten aus Mitteln des 
Haushaltsplans 2021 wird verwiesen. 

Beiträge und ähnliche Entgelte 

Im Betrag von 101 T€ finden sich Entwässerungsbeiträge für Einzelgrundstücke und 
Kostenerstätze für neue Abwasserhausanschlüsse. 

Veräußerung von Sachanlagen 

Grundstückserlöse sind im Industriegebiet III, am ehemaligen Güterbahnhof und für 
ein Grundstück im Ortsteil Sulzbach vorgesehen. 

Veräußerung von Finanzvermögen und sonstige Investitionstätigkeit 

Der Eigenbetrieb erstattet der Gemeinde die bisherigen Investitionen und einen Kredit 
zur Finanzierung einer Beteiligung an der NetzeBW. Außerdem ersetzt er der 
Gemeinde die bisherigen Investitionen für E-Ladesäulen und die 
Nahwärmeversorgung .auf dem Bühngelände. 

4.3.2.2 Investitionstätigkeit Auszahlungen 

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen (in €) 

Erwerb Grundstücke und Gebäude 
Baumaßnahmen 
Erwerb beweglichen Vermögen 
Auszahlung Investitionszuschüsse 

Auszahlungen für Grunderwerb 

300.000 
5.814.400 

556.600 
2.000 

6.673.000 

Für allgemeine Grunderwerbe sind inkl. Notarkosten 50 T€ vorgesehen. Neben 
Feldgrundstücken ist hier auch der Erwerb des ehern. Pfarrhauses in 
Waldprechtsweier mit 250 T€ abgebildet, über den der Gemeinderat unter 
Berücksichtigung einer möglichen künftigen Nutzung noch beraten und beschließen 
muss. 
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Auszahlungen für Bauausgaben 

Für Baumaßnahmen werden 2021 immer noch 5.814.400 € bereitgestellt. Zusätzlich 
zu diesem Bauvolumen sind auch Haushaltsausgabereste aus 2020 für 
Baumaßnahmen im Umfang von über 7,8 Mio. € in 2021 umzusetzen. 

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 

Bewegliches Vermögen soll für 556.600 € beschafft werden. Neben einem von Bauhof, 
Forst und Winterdienst gemeinsam genutzten Arbeitsfahrzeug bilden hier die 
Auszahlungen für die Digitalisierung der Schulen sowie Lizenzen und Hardware für 
neue Verfahren (z.B. Ratsinformationssystem Ortschaftsräte, weitere Ausstattung für 
Homeoffice, Arbeitszeiterfassung, elektronischer Rechnungsworkflow und 
Katastrophenschutzprogramm) die großen Positionen. Außerdem sollen 
Luftfilteranlagen für die Kindertagesstätten beschafft werden. 

Dazu kommen neben Investitionen in Küche und Präsentationstechnik im Bürgerhaus 
vor allem Beschaffungen für Verwaltung, Schulen (auch im Rahmen des 
Schulbudgets) und Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Auszahlungen für Investitionszuschüsse 

Die vorgesehenen Investitionszuschüsse beschränken sich im Haushaltsjahr auf 
mögliche Zuschüsse für Photovoltaikanlagen (2 T€). 

Gebäudeaufwertungen nach dem Fassadensanierungsprogramm werden seit 2020 
als Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen im Erfolgsplan veranschlagt. Hier ist 
über eine förmliche Aufhebung des gemeindlichen Förderprogramms mit Ende des 
Landessanierungsprogramms in der Ortsmitte zu entscheiden. 

4.3.3 Finanzierungstätigkeit 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

Für einen Ausgleich des Finanzhaushalts 2021 sind auch Darlehensaufnahmen von 
2, 1 Mio. € erforderlich. Daneben muss zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste 
aus 2020 von der dortigen Kreditermächtigung noch ein Betrag von 4,25 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Außerdem werden liquide Kassenmittel im Umfang von 
2.599.200 € zum Haushaltsausgleich eingesetzt, was zu einem Abschmelzen des 
Kassenbestandes führen wird. 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

Die ordentlichen Kredittilgungen belaufen sich auf 897 T€. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass für in 2021 neu aufgenommene Kredite die Tilgung erst im Jahr 
2022 beginnt. Außerdem findet sich bei den Tilgungen die Ablösung des Kredits für 
die Beteiligung an der NetzeBW durch den Eigenbetrieb. 

Die Umlegung und Erschließung des Baugebietes „Ehemalige Papierfabrik" bzw. 
"Beim Alten Gaswerk" werden über eine Sonderfinanzierung der Landesbank Baden­
Württemberg außerhalb des Haushalts abgewickelt. Der Kontenstand zum 01.01.2021 
betrug -607.271,89 €. 
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Auch die Umlegung und Erschließung zur Abrundung des Industriegebietes Richtung 
Autobahn AB ist nicht im Haushaltsplan abgebildet und soll über eine 
Sonderfinanzierung umgesetzt werden. Hier ist der Stand des Sonderkontos zum 
Jahresanfang bei .:ss.385,84 €. 

5.3.4 Finanzierungsmittelbestand 

Der Finanzhaushalt schließt bei Berücksichtigung der Komponenten 
Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wie folgt: 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Zahlungsmittelüberschuss 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Saldo Investitionstätigkeit 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Saldo Finanzierungstätigkeit 
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt 
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt 
Gesamtsaldo Finanzhaushalt 
Verminderung Liquidität 

36.356.000 
-37.324.200

8.839.000 
-6.673.000

2.100.000 
-5.897.000

47.295.000 
-49.894.200

-968.200

2.166.000 

-3.797.000

-2.599.200
2.599.200

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes sind - • wie oben dargestellt - neben den 
Kreditaufnahmen (Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit) auch Mittel des 
Kassenbestandes (Liquidität) zum Haushaltsausgleich einzusetzen. 

4.4 Stand und Entwicklung der Schulden 

Wie sich der Schuldenstand der Gemeinde Malsch im Planjahr 2021 entwickelt hat, ist 
aus einer gesonderten Übersicht an anderer Stelle ersichtlich. 

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

5.1 Finanzielle Rahmenbedingungen 

Im Dezember 2021 haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für 
Inneres, Digitalisierung und Migration die Fortschreibung Orientierungsdaten zur 
kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 veröffentlicht. Die aktuelle 
Steuerschätzung prognostiziert gegenüber der Steuerschätz\.mg· vom Mai 2021 
deutlich höhere Steuereinnahmen. Ursache hierfür sind sowohl die in den 
vergangenen Monaten zu beobachtenden überraschend hohen Steuereinnahmen als 
auch die geänderten Erwartungen zur wirtschaftlichen Entwicklung. Der Arbeitskreis 
Steuerschätzung geht letztlich davon aus, dass bei den Steuereinnahmen ab dem J_ahr 
2024 nur noch geringe Corona-Effekte zu erwarten sind. 
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Die Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zu Nachzahlungs- bzw. 
Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer sowie die zwischenzeitlich in Kraft 
getretenen sonstigen aufkommenswirksamen Änderungen wurden berücksichtigt. 

Auf Basis dieser Zahlen und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse bei der 
Gewerbesteuer wurde der · Haushaltsplanentwurf 2022 und die Mittelfristige 
Finanzplanung 2023 - 2025 erstellt und in der Januarsitzung 2022 des Gemeinderates 
eingebracht. Die Klausurtagung fand am 11. März 2022 statt; in dieser Sitzung wurde 
der Haushaltsplan 2022 einstimmig beschlossen. 

5.2 Gesamtergebnishaushalt 2022 

Im Ergebnishaushaltbetragen die Summen im Vergleich zum Vorjahr (in€): 

2021 2022 
Ordentliche Erträge . 37.572.300 41.499.000 
Ordentliche Aufwendungen -41.615.800 -42.198.000
Ordentliches Ergebnis -4.043.500 -699.000
Außerordentliche Erträge 860.000 278.000
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 
Gesamtergebnis -3.183.500 -421.000

Damit können die Abschreibungen knapp nicht erwirtschaftet und ein wesentliches Ziel 
des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts nicht erreicht werden. Weil diese Situation 
in vielen Gemeinden so gegeben ist, haben die Kommunalen Landesverbände in 
Gesprächen mit der Landesregierung bewirkt, dass im vergangenen Jahr eine 
Anweisung an die Rechtsaufsichtsbehörden erlassen wurde, die Regefungen zur 
Genehmigung der Kommunc�len Haushalte in dieser besonderen Situation vorgibt. 

Erfreulich für Malsch ist ein gestiegenes Gewerbesteueraufkommen mit 
veranschlagten Einnahmen von rd. 8 Mio. € gegenüber. dem Haushaltsansatz 2021 
von 6,5 Mio. €. Jedoch bleiben auch diese kalkulierten 8 Mio. € hinter dem 
,,Spitzenwert" vor Corona im Jahr 2019 in Höhe von 8,8 Mio. € um rd. 10 % zurück. 

Gewerbesteuer 2019 
Gewerbesteuer 2020 inkl. Kompensationszahlung Bund & Lanq 
Gewerbesteuer 2021 (inkl. Abschlusszahlungen vor Corona) 
Gewerbesteuer 2022 geschä�zt 

8.822.832 
7.134.230 
8.630.988 
8.000.000 

Erfreulich ist, dass das Land zwischenzeitlich zugesagt hat, die bisher auch in Malsch 
freiwillige durchgeführten. Tests an den Kindertagesstätten durch eine allgemeine 
Testpflicht zu ersetzen und die Kosten ab Einführung der Testpflicht hierfür 
vollumfänglich zu übernehmen. 
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5.2.1 Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge 

Die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan werden wie folgt veranschlagt 

2021 2022 
Steuern 20.423.000 22.321.000 
Zuweisungen 8.912.200 10.945.000 
Auflösung Zuschüsse u. Beiträge 1.216.300 1.203.200 
Entgelte 5.814.900 6.022.500 
Kostenerstattungen 661.500 432.400 
Zinseinnahmen 5.400 17.400 
Aktivierte Eingenleistungen 0 20.000 
Sonstige ordentliche Erträge 539.000 537.500 

37.572;300 41.499.000 

Die Abweichungen zum Vorjahr sind im weiteren T ext erläutert. 

Steuereinnahmen 

Differenz 
+ 1.898.000
+ 2.032.800

- 13.100
+ 207.600
- 229.100

+12.400
+20.000
- 1.500

3.926.700 

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind wie folgt veranschlagt: 

Steuern 
In T ausend€ 2021 2022 Differenz 
Grundsteuer 2.033 2.033 0 
Gewerbesteuer 6.500 8.000 1.500 
Einkommensteueranteil 9.819 10.283 464 
Umsatzsteueranteil 1.105 1.000 -105
Vergnügungssteuer 110 80 -30
Hundesteuer 70 76 6
Familienleistungsausgleich 753 816 63
Jagdpacht 33 33 0 

20.423 22.321 1.898 

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer wurden auf 
Vorjahreshöhe belassen. 

Die Gewerbesteuer wird geschätzt mit 8 Mio. €. Neben den Vorauszahlungen für das 
laufende Jahr 2022 sind auch Nachzahlungen für die Abrechnung von Vorjahren zu 
erwarten. Jedoch bleibt abzuwarten In welcher Höhe die Abrechnungen der 
Coronajahre 2020 - 2021 tatsächlich eintreffen werden. 

Beim Anteil an der Einkommensteuer wird ein gestiegenes landesweites Aufkommen 
von 7,09 Mrd.€ (VJ 6,69 Mrd.€) prognostiziert. Der Maiseher Anteil beträgt nach dem 
ab 2022 turnusmäßig angepassten Verteilerschlüssel 0,0014503 (alt: 0,0014854). 
Basis ist die Einkommensteuerstatistik, in der Einkommen nur bis zu den 
Höchstbeträgen von 35 T€ für Alleinstehende und 70 T€ für Verheiratete angerechnet 
werden. 

24



Zuweisungen und Zuschüsse 

Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinde betragen insgesamt 10.945.000 €. 
Darunter fallen auch: 

2021 2022 Differenz 
Schlüsselzuweisungen vom Land 5.393 7.493 + 2.100
Sachkostenbeiträge Schule 311 311 0 
Zuweisungen Kinderbetreuung 2.314 2.281 -33

Basis für die Schlüsselzuweisungen 2022 ist die Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 
2020. In diesem Jahr trug der Rückgang Gewerbesteuer maßgeblich zu einer 
geringeren Steuerkraft bei. 

Erfasst sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen auch die Kostenerstattungen des 
Landkreises für die Drittbeauftragung im Abfallbereich (Grünschnittplätze, 
Recyclinghof, Abfallberatung, Beseitigung wilder Müll) und .der interkommunale 
Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Maiseher Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 

Im Zusammenhang mit der Verbuchung von Abschreibungen werden wie in den 
Vorjahren auch Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge, die die Gemeinde 
erhalten hat, über die Laufzeit der geförderten Anlagegüter aufgelöst und mit 
Jahreseinnahmebeträgen in die Erfolgsrechnung eingestellt. Die Gesamtsumme 
beträgt 1.203.200 € (VJ 1.216.300 €). Insbesondere aufzulösende Erschließl.Jngs­
beiträge und Zuschüsse wurden mit den Arbeiten zur Eröffnungsbilanz neu erfasst und 
bewertet. 

Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte 

Veranschlagt sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie Friedhofs- und 
Bestattungsgebühren, Freibad- und Hallengebühren sowie die Abwassergebühren, 
die sich als sog. Gesplittete Abwassergebühren in Schmutzwassergebühr und 
Niederschlagswassergebühr aufteilen. Insgesamt werden Erträge in Höhe von 6,02 
Mio. € erwartet. 

Bei den Friedhofsgebühren ist in jährlichen Etappen bis zum Jahr 2021 eine 
stufenweise Erhöhung zur Verbesserung der unterdurchschnittlichen Kostendeckung 
langfristig festgelegt worden. Eine neue Kalkulation der Friedhofsgebühren wird im 1. 
Quartal 2022 fertiggestellt sein und es werden sich neue Werte bei den Gebühren 

_ ergeben. Die Haushaltsansätze beruhen noch auf den bisherigen Gebührensätzen. 

Die Schmutzwassergebühr konnte mit 3,00 € je Kubikmeter Frischwasser und bei der 
Niederschlagswassergebühr bei 0,60 € je Quadratmeter versiegelter Fläche belassen 
werden. 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich überwiegend zusammen aus 
Mieteinnahmen, Pachten, Kiespacht (550 T€), Erbbauzinsen, Verkaufserlösen 
(Holzerlöse erhöht gegenüber dem Vorjahr um 150 T€) sowie sonstigen 
Leistungsentgelten wie Elternbeiträge und Essensgelder in Kindertagesstätten, Hort 
und Schule. Auch die Stromerlöse aus den Photovoltaikanlagen der Gemeinde und 
die Freibadgebühren sind hier veranschlagt. 
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Die Elternbeiträge der Kommunalen Kindergärten wurden in den Jahren 2019, 2020 
und 2021 entgegen der Landesempfehlung nicht mit einer moderaten Erhöhung der 
Kostenentwicklung angepasst. Der anzustrebende Kostendeckungsgrad, wonach die 
Elternbeiträge 20 Prozent der Betriebskosten decken sollen, wird damit weiterhin nicht 
erreicht. Auch bei den Betriebskostenzuschüssen für die kirchlichen Kindergärten ist 
dadurch bedingt ein Anstieg zu verzeichnen. 

Angesichts des nicht ausgeglichenen Erfolgsplans sollten nach den 
. Haushaltsgrundsätzen auch bei den Elternbeiträgen nach Vorliegen der neuen 
Gebührenkalkulation die Einnahmemöglichkeiten in vertretbaren Rahmen 
ausgeschöpft werden. Die veranschlagten Erträge beinhalten derzeit keine 
Gebührenerhöhungen. 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Die bisherigen Vermischten Einnahmen finden sich mit 432. T€ (VJ 662 T€) in dieser 
Ertragsgruppe wieder. 

Zinsen und ähnliche Erträge 

Beim derzeitigen Zinsniveau sind Zinseinnahmen von Kreditinstituten für 
Kontoguthaben nicht mehr zu erzielen. Vielmehr müssen sog. Verwahrgelder 
(Negativzinsen) durch achtsames Liquiditätsmanagement minimiert werden. Die 
ausgewiesenen Zinserträge (17 T€) resultieren aus internen Verrechnungen zwischen 
Gemeinde und Eigenbetrieb im Rahmen der Einheitskasse. 

Aktivierte Eigenleitungen und Bestandsveränderungen 

Diese Ertragsgruppe umfasst den Einsatz von Personal und Fuhrpark im investiven 
Bereich. 

Sonstige ordentliche Erträge 

Die sonstigen Erträge betragen 537.500 €. Wesentliche Positionen sind die 
Konzessionsabgaben Strom und Gas. Außerdem finden sich hier Bußgelder, 
Säumniszuschläge und Mahngebühren. Die Zinssätze für 
Gewerbesteuernachzahlungen und -erstattungen wurden in einem Urteil des 
Bundesfinanzhofes im Jahr 2021 in ihrer Höhe ab 2019 als nicht mehr anwendbar 
beurteilt. Der Gesetzgeber muss hier nachbessern. 

5.2.2 Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen 

Die ordentlichen Aufwendungen im Erfolgsplan sind wie folgt veranschlagt 

2021 2022 Differenz 
Personalaufwendungen 10.644.100 11.330.900 + 686.800
Versorgungsaufwendungen 299.400 380.100 + 80.700
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen 7.999.500 8.408.300 + 408.800
Abschreibungen 4.291.600 4.282.700 - 8.900
Zinsaufwendungen 246:000 242.000 - 4.0ob
Transferaufwendungen 15.988.900 15.373.600 - 615.300
Sonst. Ordentl. Aufwendungen 2.146.300 2.180.400 +34.100

41.615.800 42.198.000 + 582.200
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Personalaufwendungen 

Bei den Personalausgaben ist die vereinbarte tarifliche Steigerung (ab 01.04.2022 
+1,8 %) berücksichtigt. Außerdem ·wurden die vom Gemeinderat beschlossenen .
Stellenbesetzungen veranschlagt. Danach betragen die Personalaufwendungen
11,331 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 6,5 %.

In Malsch entfallen 4,92 Mio. € (43,5 % der gesamten Personalkosten) auf den 
Teilhaushalt 4 mit Schulen, Kindertagesstätten, Grundschulförderklasse und 
Betreuungseinrichtungen, wie Hort und Ferienbetreuung sowie soziale Einrichtungen. 

Diese Sondersituation ist zu berücksichtigen, wenn Vergleichszahlen in der 
Größengruppe der Gemeinden von 10.000 - 20.000 Einwohnern, wie sie 
beispielsweise von der Gemeindeprüfungsanstalt (aktuell leider nur bis 2017) erhoben 
wurden, herangezogen werden. 

Die Personalkostenquote an den um die Abschreibungen bereinigten Aufwendungen 
des Erfolgsplans betrugen in der vergleichbaren Größengruppe 2017 durchschnittlich 
26,5 %. Malsch weist 2022 einschließlich Betreuungseinrichtungen eine 
Personalkostenquote von 30 % aus. 

Bezogen auf die Einwohnerzahl betragen die Personalkosten 2022 in Malsch 779 Euro 
(VJ 727 Euro); Der Durchschnitt der Vergleichsgruppe lag (zuletzt erhoben) 2017 bei 
562 Euro. Auch dabei ist die Situation um die Kommunalen Kindertagesstätten zu 
berücksichtigen neben tariflichen Steigerungen in diesen Jahren und neuen Aufgaben 
z.B. bei der Integration.

Für die Kernverwaltung lag der Vergleichswert bei durchschnittlich 2,6 Bediensteten 
pro 1000 Einwohner. Der Stellenplan in Malsch weist für die Kernverwaltung 2022 57,2 

. Stellen aus, was einem Wert von 3,9 Stellen pro 1000 Einwohner entspricht. Unter 
Berücksichtigung des hohen Verwaltungsaufwands, z.B. auch für die vier kommunalen 
Kindertagestätten, erscheint dieser Wert angemessen. 

Im Bauhof, wo im Landesvergleich durchschnittlich 1,6 Bedienstete pro 1.000 
Einwohner beschäftigt sind, ist der Maiseher Wert mit 1, 1 Beschäftigten als niedrig 
anzusehen. Jedoch sind auch die im Hochbau beschäftigten Hausmeister 
(Anrechnung mit 0,2) sowie der Anteil derfremdvergebenen Grünflächenpflege noch 
zu berücksichtigen. 

Die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband für Pensionäre und 
Hinterbliebene sind mit 380 T€ (VJ 299 T€) separat ausgewiesen. 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Kosten für Gebäude­
unterhaltung im Umfang von beachtlichen 1,4 Mio. €. Trotzdem verbleibt hier immer 
noch ein Sanierungsrückstand. Innerhalb der Verwaltung wurde intensiv diskutiert, in 
welchem Umfang die vorgesehenen Maßnahmen, wie sie in der Einzeldarstellung 
„Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2022" aufgeführt sind, mit vorhandenem 
Personal realisiert werden· können. 
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Unter den Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 8.408.300 € sind außerdem 
Geräte und Ausstattung, Mietausgaben (Flüchtlingsunterkünfte), Haltung von 
Fahrzeugen und Geschäfts-ausgaben veranschlagt. 

Abschreibungen 

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2022 insgesamt 4.282.700 €. 

Vermindert um die aufgelösten Investitionszuwendungen 
und -beiträge mit 1.203.200 € 
ergeben sich Nettoabschreibungen von 3.079.500 €, 
die nach dem geltenden Haushaltsrecht im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden 
sollen. Tatsächlich können im Haushaltsjahr 2022 nicht die vollen Abschreibungen 
erwirtschaftet werden. Es ist ein Fehlbetrag von -699.000 € (ordentliches Ergebnis) 
bzw. -421.000 € (Gesamtergebnis) auszuweisen. 

In einem Schreiben vom 11.05.2020 an die Kommunalen Spitzenverbände führt das 
Innenministerium dazu aus: 
„Die bestehenden Regelungen zum Haushaltsausgleich gehen auch jetzt schon 
(Anmerkung: Vor der Corona-Krise) davon aus, dass wegen der unvermeidlichen 
wirtschaftlichen· Schwankungen nicht iri jeder Rechnungsperiode ein Ausgleich von 
ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen erreichbar ist. Derartige 
Fehlbeträge können hingenommen werden, wenn sie nicht strukturbedingt sind." 

Bereits 2020 hat das Land an die Kommunen appelliert, die Investitionen nicht 
zurückzufahren und als „Konjunkturmotor" die Wirtschaft zu stützen. 

Vor diesem Hintergrund hat das Innenministerium den Rechtsaufsichtsbehörden 
Hinweise zur (großzügigeren) Genehmigung der kommunalen Haushalte für die 
besondere Situation in der Corona-Pandemie an die Hand gegeben. Unter 
Berücksichtigung dieser Hinweise und Betrachtung der prognostizierten Mittelfristigen 
Entwicklung kann auch in Malsch davon ausgegangen werden, dass der 
Haushaltsplan 2022 von der Rechtsaufsicht genehmigt wird. 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Bei den Zinsleistungen aus Kreditverpflichtungen macht sich das niedrige Zinsniveau 
der letzten Jahre positiv bemerkbar. Für die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde 
sind 242 T€ (VJ 246 T€) aufzuwenden. Zinsen für die Neuverschuldungen 
(Haushaltsrest 2021 und Plan 2022) sind darin mit 21.000 € enthalten, weil davon 
ausgegangen wird, dass diese Darlehensaufnahmen erst zum Jahresende 2022 
umgesetzt werden und deshalb Zinsaufwendungen im laufenden Jahr nur in geringem 
Umfang anfallen: 
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Transferaufwendungen 

Die Transferaufwendungen schlagen 2022 mit einem Betrag von 15.373.600 € zu 
Buche. Darin enthalten sind als wesentliche Positionen: 

2021 2022 Differenz 
Gewerbesteuerumlage 615.000 757.000 + 142.000
Finanzausgleichsumlage 5.317.000 5.008.000 - 309 .000
Kreisumlage 6.589.000 6.116.000 - 473 .000

12.521.000 11.881.000 - 640.000

Bei der Gewerbesteuerumlage entfällt bereits ab 2020 neben dem Anteil zur 
Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit" auch der Anteil für den Solidarpakt II. 
Danach beträgt der Anrechnungssatz auch 2022 35 % des bereinigten 
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens. 

Basis der Finanzausgleichsumlage 2022 und der Kreisumlage ist die 
zurückgegangene Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2020. Bei der Kreisumlage sinkt 
dazu der Umlagesatz um 1% von 28,5 % auf 27,5 % der Steuerkraftsumme, was den 
Maiseher Haushalt um 222 T€ entlastet. 

Trotzdem erschwert die Systematik des Kommunalen- Finanzausgleichs (hier: In 
Jahren mit rückläufiger Steuerkraft werden für die Umlagen die hohen 
Steuerkraftsummen des Vorvorjahres angerechnet) in finanziell schwierigen Jahren 
den Haushaltsausgleich. 

Die Betriebskostenzuschüsse an die drei kirchlichen Kindergärten erfordern einen 
Aufwand von 2,3 Mio. €. Auch hier wirkt sich der Verzicht auf eine Anpassung der 
Elternbeiträge an die Kostenentwicklung in 2019, 2020 und 2021 aus. 

Die Umlagen an die Abwasserverbände Albtal. und Beierbach machen unter den 
Transferaufwendungen 206 T€ aus. Die Direktbeteiligung am ÖPNV beträgt 570 T€ 
(VJ 560 T€). 

Auch die -laufenden Vereinszuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien finden sich 
unter den Transferaufwendungen. 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Insgesamt hat dieser Kostenbereich ein Volumen von 2.180.400 € (VJ 2, 15 Mio. €). 
Hier werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nach dem Kontenplan 
nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Dies sind 
beispielhaft Rechts- und Beratungskosten, die Beschaffung von Personalausweisen, 
Versicherungen, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Porto, Telefon und 
Reisekosten. 
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5.2.3 Außerordentliche Erträge / Außerordentliche Aufwendungen 

Im Haushaltsplan 2022 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 278 T€ 
veranschlagt. Hier handelt es sich um Grundstückserlöse, die über den erfassten Wert 
dieser Grundstücke im Anlagennachweis hinausgehen. Außerordentliche Aufwen­
dungen wurden nicht veranschlagt. 

5.2.4 Haushaltsausgleich 

Von einem ausgeglichenen Haushalt spricht man in der Kommunalen Doppik, wenn 
die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens so groß ist, wie die Summe aller 
ordentlichen Aufwendungen. 

Der Haushaltsplan 2022 weist - wie an anderer Stelle ausgeführt und begründet -
einen Fehlbetrag von 699.000 € (VJ 4,04 Mio. €) aus. Unter Berücksichtigung der 
außerordentlichen Erträge vermindert sich der Fehlbetrag um 278.000 € auf 421.000 
€. 

Damit ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht und die Abschreibungen können nicht 
voll erwirtschaftet werden. Für Kredittilgungen verbleibt kein Überschuss. Die Gründe 
sind hauptsächlich in Mehraufwendungen begründet. 

· 5.3 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die zweite Säule des Haushaltsplans nach doppischem Recht.
Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die
Zahlungsfähigkeit bzw. Liquidität zu sichern. Sein wichtigstes Ergebnis ist der
Cashflow, der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen.

Der Finanzhaushalt ist nach Ein- und Auszahlungsarten gegliedert, die der Gliederung
bei den Erträgen und Aufwendungen entsprechen, soweit diese in der
Planungsperiode auch zu Zahlungen führen. Er ist außerdem gegliedert in
Teilfinanzhaushalte, die den Teilergebnishaushalten des Ergebnishaushalts formal
entsprechen.

Allerdings werden im Finanzhaushalt zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen aus
der laufenden Verwaltungstätigkeit auch Ein- und Auszahlungen für Investitionen und
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs_tätigkeit geplant.

5.3.1 Verwaltungstätigkeit

Die ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts stellen sich wie
folgt dan

Einzahlungen Verwaltungstätigkeit 
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit 

2021 2022 
36.356.000 
37.324.200 

-968.200

40.275.800 
37.915.300 

2.360.500 

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit entsprechen den 
zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan. 
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Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zahlungsmittelfehlbetrag) zeigt, dass 
der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit trotz anhaltender Pandemiezeit 
einen Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der Kredittilgung erwirtschaften 
kann. 

5.3.2 Investitionstätigkeit 

Einzahlungen Investitionstätigkeit 
Auszahlungen Investitionstätigkeit 

5.3.2.1 Investitionstätigkeit Einzahlungen 

2021 
8.839.000 
6.673.000 
2.166.000 

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 

2021 
Einzahl. Investitionszuschüsse 891.700 
Beiträge und ähnliche Entgelte 100.600 
Veräußerung von Vermögen 1.452.700 
Umschuldung Kredit in EB 5.000.000 
Abkauf Investitionen durch EB 1.3�4.000 

8.839.000 

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 

2022 
2.399.000 
8.276.500 

-5.877.500

2022 
924.000 
820.000 
655.000 

0 
0 

2.399.000 

Investitionszuschüsse und Kostenbeteiligungen werden mit insgesamt 924 T€ 
veranschlagt. Größter Posten ist ein Teilbetrag auf die bewilligten Zuschüsse für das 
Bauvorhaben 2 an der Hans-Thema-Schule mit 502 T€. Außerdem bilden sich hier die 
Restbeträge für · Zuschüsse zur Digitalisierung der Schulen, · Zuschüsse für die 
Sirenensysteme, sowie ein Zuschuss für den barrierefreien Ausbau von 
Bushaltestellen ab. 

Entsprechend dem Mittelabfluss bei den Investitionsmaßnahmen werden hier anteilige 
Bundes- und Landeszuschüsse nach Baufortschritt abgerufen. Das führte zu 
erheblichen Haushaltseinnahmeresten aus 2021, in deren Höhe in Vorjahren 
eingeplante Zuschüsse ebenfalls in 2022 abzurechnen sind. 

Beiträge und ähnliche Entgelte 

Im Betrag von 820 T€ finden sich Entwässerungsbeiträge für Einzelgrundstücke, 
Industriegebiet III sowie Kostenersätze für neue Abwasserhausanschlüsse. 

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 

Grundstückserlöse sind im Industriegebiet III, am ehemaligen Güterbahnhof und im 
Baugebiet Rotäcker vorgesehen. 
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5.3.2.2 Investitionstätigkeit Auszahlungen 

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 

2021 2022 
Erwerb Grundstücke und Gebäude 300.000 425.000 
Baumaßnahmen 5.814.400 7.221.000 
Erwerb bewegliches Vermögen 556.600 608.500 
Auszahlung Investitionszuschüsse 2.000 22.000 

6.673.000 8.276.500 

Auszahlungen für Grunderwerb 

Für allgemeine Grunderwerbe sind inkl. Notarkosten 50 T€ vorgesehen. Neben 
Feldgrundstücken und Grundstücken für den Hochwasserschutz ist hier auch der 
Erwerb eines Grundstücks in der Ortsmitte von Waldprechtsweier und des ehern. 
Pfarrhauses in Waldprechtsweier mit 250 T€ abgebildet, über den der Gemeinderat 
unter Berücksichtigung einer möglichen künftigen Nutzung noch beraten und 
beschließen muss. 

Auszahlungen für Bauausgaben 

Für Baumaßnahmen werden 2022 7.221.000 € bereitgestellt. Zusätzlich zu diesem 
Bauvolumen sind auch Haushaltsausgabereste aus 2021 für Baumaßnahmen im 
Umfang von über 8 Mio.€ in 2022 umzusetzen. 

Die 2022 und in den Folgejahren vorgesehenen großen Baumaßnahmen im Hoch- und 
Tiefbau sowie die über den Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus 
anstehenden Maßnahmen können der an diesen Bericht· angehängten Übersicht 
entnommen werden. 

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 

Bewegliches Vermögen soll für 608.500 € beschafft werden. Eine neue 
Ratssaaltechnik, weitere mobile Endgeräte für Homeoffice, Ticketsystem, Online­
Terminverwaltung, Lizenzen, Erweiterungen in die Telefonanlage im Rathaus Malsch, 
Arbeitszeiterfassung, KiTa-lnfo und Schul-lnfo-App, Fahrzeugersatzbeschaffungen im 
Bauhof, bei der Feuerwehr und im Abwasser. 

Dazu kommen vor allem Beschaffungen für Verwaltung, Schulen (auch im Rahmen 
des Schulbudgets) und Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 

In Finanzvermögen (Beteiligungen) soll 2022 nicht weiter investiert werden. 
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Auszahlungen für Investitionszuschüsse 

Die vorgesehenen Investitionszuschüsse beschränken sich im Haushaltsjahr auf 
mögliche Zuschüsse für Photovöltaikanlagen (2 T€) und die Sanierung von 
Sportanlagen (20.000 €). 

Gebäudeaufwertungen nach dem Fassadensanierungsprogramm werden seit 2021 
als Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen im Erfolgsplan veranschlagt. Hier ist 
über eine förmliche Aufhebung des gemeindlichen Förderprogramms mit Ende des 
Landessanierungsprogramms in der Ortsmitte zu entscheiden. 

5.3.3 Finanzierungstätigkeit 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

Für einen Ausgleich des Finanzhaushalts sind 2022 auch Darlehensaufnahmen von 3 
Mio. € erforderlich. Daneben muss zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste aus 
2021 von der dortigen Kreditermächtigung noch ein Betrag von 8,319 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Außerdem werden liquide Kassenmittel im Umfang von 
1.282.100 € zum Haushaltsausgleich eingesetzt, was zu einem Abschmelzen des 
Kassenbestandes führen wird. 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

Die ordentlichen Kredittilgungen belaufen sich auf 850 T€. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass für in 2022 neu aufgenommene Kredite die Tilgung erst im Jahr 
2023 beginnt. 

Die Umlegung und Erschließung des Baugebietes „Ehemalige Papierfabrik" bzw. 
"Beim Alten Gaswerk" werden über eine Sonderfinanzierung der Landesbank Baden­
Württemberg außerhalb des Haushalts abgewickelt. Der Kontenstand zum 01.01.2022 
betrug -646.534,77 €. 

Äuch die Umlegung und Erschließung zur Abrundung des Industriegebietes Richtung 
Autobahn AS ist nicht im Haushaltsplan abgebildet und soll über eine 
Sonderfinanzierung umgesetzt werden. Hier ist der Stand des Sonderkontos zum 
Jahresanfang bei -348.467, 13 €. 

5.3.4 Finanzierungsmittelbestand 

Der Finanzhaushalt schließt bei Berücksichtigung der Komponenten 
Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wie folgt: 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Zahlungsmittelüberschuss 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Saldo Investitionstätigkeit 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

40.275.800 
-37.915.300

2.399.000 
-8.276.500

3.000.000 

2.360.500 

-5.877.500
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Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Saldo Finanzierungstätigkeit 
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt 
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt 
Gesamtsaldo Finanzhaushalt 
Verminderung Liquidität 

-850.000

45.674.800 
-47.041.800

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes sind - wie oben dargestellt 
Kreditaufnahmen (Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit) .• auch 
Kassenbestandes (Liquidität) zum Haushaltsausgleich einzusetzen. 

5.3.5 Verpflichtungsermächtigungen 

-2.150.000

-1.367.000
1.367.000

neben den 
Mittel des 

Für Baumaßnahmen, bei denen damit gerechnet werden muss, dass Aufträge in den 
Haushaltsjahren bis einschließlich 2022 vergeben werden, deren Kassenwirksamkeit 
über das Jahr 2022 hinaus auch die Folgejahre betrifft, sind 
Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen, die der Genehmigung der 
Rechtsaufsicht bedürfen, weil sie bereits jetzt Finanzierungsmittel der Folgejahre 
binden. 

Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen aus den mehrjährigen 
Baumaßnahmen ist beigefügt. Dort ist das Bauvorhaben 2 an der Hans-Thoma-Schule 
sowie Kanal und Straßenbau Binsenweg ausgewiesen. 

Damit wird dem Gemeinderat die Möglichkeit eröffnet, unter Berücksichtigung der 
dann hoffentlich nach Überwindung der Coronakrise klareren Finanzlage in der 
Haushaltsberatung 2023/24 bei den Investitionen und der Neuverschuldung der Jahre 
ab 2023 neue Prioritäten zu setzen und damit die dauerhafte Leistungsfähigkeit der 
Maiseher Finanzplanungen sicherzustellen. 

5.4 Stand und Entwicklung der Schulden 

Wie sich der Schuldenstand der Gemeinde Malsch im Planjahr entwickeln wird, ist aus 
einer gesonderten .Übersicht an anderer Stelle ersichtlich. 

6. Mittelfristige Finanzplanung 2023 -2025

6.1 Allgemeines 

Nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg müssen die 
Kommunen einen fünfjährigen Finanzplan erstellen.· Grundsätzlich werden in den 
Finanzplan das laufende Haushaltsjahr, in der:n der Plan erstellt wird, das eigentliche 
Planjahr, für welches der Haushaltsplan erstellt wird, sowie weitere drei Folgejahre 
aufgenommen. Diese drei Folgejahre können als Finanzplanung im engeren Sinne 
bezeichnet werden. 
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Basis für die Fortschreibung der Finanzzahlen bis 2025 waren zunächst· die 
Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg, die nach der Herbst­
Steuerschätzung 2021 fortgeschrieben wurden. Nach Ausbruch der weltweiten 
Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen sind die 
Annahmen zur Finanzentwicklung auch im Mittelfristigen Planungszeitraum mit vielen 
Ungewissheiten belastet. 

Ob sich die positiven Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung erfüllen werden, kann nur 
abgewartet werden zumal die Auswirkungen des Ukrainekrieges in der Planung nicht 
eingearbeitet sind. 

Im Mai 2022 wird der Gemeinderat ein Strategiewochenende durchführen in dem die 
globalen Themen diskutiert und eingeplant werden. 

6.2 Ergebnishaushalt 

Der Ergebnishaushalt wird sich mittelfristig voraussichtlich wie folgt entwickeln: 

Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis 
Sonderergebnis 
Gesamtergebnis 

2023 
42.880.000 

-42.775.100
104.900 
128.000 
232.900 

2024 
43.601.000 

-44.092.100
-491.100
800.000
308.900

2025 
43.876.100 

A5.206.800 
-1.330.700

0 
-1.330.700

Damit ist ein Haushaltsausgleich, bei dem die Abschreibungen erwirtschaftet werden, 
2023 und 2024 erreichbar. Lediglich im letzten Finanzplanungsjahr 2025 ist derzeit ein 
Haushaltsausgleich nicht möglich; wenn es gelingt, durch Reduzierung der 
Aufwendungen oder Steigerung der Erträge die Fehlbeträge im obigen 
Gesamtergebnis auszugleichen kann dies jedoch auch noch erfolgen. 

6.3 Finanzhaushalt 

Mittelfristig stellen sich die Summen der Finanzhaushalte nach heutigem. Stand wie 
folgt dar: 

Finanzhaushalt 2023 
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Zahlungsmittelüberschuss 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Saldo Investitionstätigkeit 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 

41.546.200 
-38.137.100

2.493.000 
-11.395.000

5.200.000 
-1.109.000

+3.409.100

-8.902.000

4.091.000 
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Gesamteinzahlungen 
Finanzhaushalt· 
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt 
Gesamtsaldo Finanzhaushalt 
Verminderung Liquidität 

Finanzhaushalt 2024 
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Zahlungsmittelüberschuss 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Saldo Investitionstätigkeit 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
Gesamteinzahlungen 
Finanzhaushalt 
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt 
Gesamtsaldo Finanzhaushalt 
Verminderung Liquidität 

Finanzhaushalt 2025 
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Zahlungsmittelüberschuss 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Saldo Investitionstätigkeit 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
Gesamteinzahlungen 
Finanzhaushalt 
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt 
Gesamtsaldo Finanzhaushalt 
Erhöhung Liquidität 

49.239.200 
-50.641.100

-1.401.900

42.230.500 
-39.239.300

4.090.000 
-8.692.000

1.600.000 
-1.245.000

47.920.500 
-49.176.300

-1.255.800

42.522.100 
-40.372.800

2.388.000 
-4.589.000

1.500.000 
-1.240.000

46.410.100 
-46.201.800

208.300 

-1.401.900
1.401.900

2.991.200 

-4.602.000

355.000 

-1.255.800
1.255.800

2.149.300 

-2.201.000

260.000 

208.300 
208.300 

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um erwartete 
Investitionszuschüsse von Bund und Land. Mögliche Erlöse aus 
Vermögensveräußerungen sind 2023 noch mit 129.000 Euro (Grundstück in Sulzbach) 
und 2024 852.000 Euro (Jugendhaus Villa an der Sezanner Straße) eingeplant. Für 
2025 ff sind keine Vermögenserlöse absehbar. Beitragseinnahmen können 
voraussichtlich nur in geringem Umfang veranschlagt werden. 

Die in den Jahren 2023 bis 2025 vorgesehenen Investitionen sind aus der Liste 
„Einzeldarstellung der Investitionen" (rosa Seiten) ersichtlich. Dort finden sich auch die 
notwendigen Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen. 
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6.4 Stand und Entwicklung der Schulden 

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um den jeweiligen 
Jahresbetrag der neuen Kreditaufnahmen. Die Auszahlungen aus Finanzierung­
stätigkeit setzen sich aus den planmäßigen Kredittilgungen zusammen. 

Der Stand und die Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Malsch bei 
planmäßiger Umsetzung der Investitionstätigkeit im mittelfristigen Zeitraum ist in einer 
separaten Übersicht - auch in Pro-Kopf-Beträgen - dargestellt.

Erfahrungsgemäß lassen sich die großen Investitionsprojekte aus vielerlei Gründen 
zumeist nicht planmäßig abwickeln und abrechnen. Der ausgewiesene künftige 
Schuldenstand sollte auch unter diesen Erfahrungen bewertet werden. 

6.5 Vorgesehene Baumaßnahmen 

Die mittelfristig geplanten Maßnahmen sind der nachfolgenden Übersicht zu
entnehmen. 

Bei allen Unsicherheiten zeigt sich, dass in Malsch auch mittelfristig große 
Investitionen zur Realisierung anstehen. Dabei ist zu hoffen, dass die künftige 
Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde und die Ausstattung der Förderprogramme 
von Bund und Land gerade die Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz und zur 
Verbesserung der Grundversorgung in absehbarer Zeit möglich machen. 

Maßgeblich für die Mittelfristige Finanzplanung wird sein, ob und wie die Folgen der 
Pandemie bewältigt werden können. Das wird auf die Fortschreibung der Mittelfristigen 
Finanzplanung maßgeblichen Einfluss haben. Es ist gut wenn der Haushalt nach wie 
vor „auf Sicht gefahren" wird. 
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Entwicklung der Schulden und der Liguidität 

Haushalt 2022 

Schu l d e n Kas s enliquidität Mindestliquidität 
E inwohner 
30.06.2021 

Stand Z ensus Zuführung 
· 14.548 Entnahme 

Euro Euro Euro Euro 

Stand 01.01.2021 16.239.865 1.116 6.548.586 

Neuaufnahme 2021 0 Abgang -1.769.882
Tilgung 2021 -5.000.000 Kassenbestand 
Tilgungen 2021 -894.733 4.778.704 

Forderung an 
Eigenbetrieb 2.875.148 

Stand 31.12.2021 10.345.132 711 7.653.852 

Neuaufnahme HR 2021 3.700.000 Veränderung -1.367.000
Neuaufnahme 2022 3.000.000 Finanzierungs- 5.669.000 HR 2021 Einnahme 
Tilgungen 2022 -850.000 mittel bestand -8.516.000 HR 2021 Ausgabe

Stand 31.12.2022 16.195.132 1.113 3.439.852 689.906 

Veränderung -1.401.900
Neuaufnahme 2023 5.200.000 Finanzierungs-
Tilgungen 2023 -1.109.000 mittelbestand 

Stand .31.12.2023 20.286.132 1.394 2;037.952 723.789 

Veränderung -1.255.800
Neuaufnahme 2024 ·· 1.600.000 Finanzierungs-
Tilgungen 2024 -1.245.000. mittelbestand 

Stand 31.12.2024 20.641.132 1.419 782.152 755.844 

Veränderung 208.300 
Neuaufnahme 2025 1.500.000 Finanzierungs-
Tilgungen 2025 -1.240.000 mittelbestand 

Stand 31.12.2025 20.901.132 1.437 990.452 768.611 · .
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AUFSTELLUNG 

über die 
dem Ortschaftsrat von Sulzbach zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel 
2022 

Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme 

1. Gestaltung, Unterhaltung und Benutzung von Kindergärten

4643.36500101 Kindergarten Sulzbach 
Gesamtansatz für den Kindergarten 

4211000 Allg. Unterh. Kindergarten Sulzbach 
Wartungen, Sandreinig�ng bzw. -erneuerung 

13650-2001 3 Doppeltürenschränke mit Schloss wg. 
Datenschutz 

13650„2002 Außenanlage - Ersatzbeschaffung Kletter­
gerüst und Rutsche 

Euro 

494.500 
Im Gesamtan­
satz enthalten 

1.500 

50.000 

2. Anlegung, Ausgestaltung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,
Spielplätzen, Waldparkplätzen, Festplatz und .sonst. Erholungsmaßnahmen 

5800.55100100 Grün- und Gartenanlagen 
4273401 Mäh- und Pflegearbeiten 
4273000 Hundekotbehälter/-tüten 

5810.55100200 Kinderspielplätze 
4211000 Unterhaltung der Spielplätze 
4273401 Mäh- und Pflegearbeiten Spielplätze 
15510-0002 Spielplatzsanierungen 

7680.57300800 Festplatz Sulzbach 
4211000 FestplatzSu. 

8550.55500300 Forst 
4212000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im 

Wald mit Rundwanderwegen u. Parkplätzen 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

lrn Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

39



Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme Euro 

3. Ausgestaltung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, des
Friedhofes, der Friedhofskapelle und der Gedenkstätten 

4. 

6700.54100200 Straßenbeleuchtung 
4212000 Unterhaltung des Leitungsnetze_s 
4271000 Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung 

7510.55300000 Friedhof 
4211000 Allgemeine Unterhaltung des Friedhofes 

4222000 
4291000 
4273401 
15530-2001 

Flachdachsanierung Vordach 
Gerätebeschaffung für den Friedhof 
Unterhaltung von Ehrengräbern 
Mäh- und Pflegearbeiten 
Planungskosten neues Grabfeld 

Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums 

3400.28100000 Heimatpflege 
4211000 Unterhaltung der Dorfbrunnen, 

Aufstellen und Austausch von Sitzbänken 

3600.55400000 Natur- und Landschaftspflege 
4273401 Unterhaltung Biotopflächen 
4212000 Unterhaltung Naturschutzgebiet 

3650. 52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 
4212000 Unterhaltung Wegkreuze 

3700.29100000 Kirchliche Angelegenheiten 
4248000 Unterhaltung der Kirchenuhr 

,j. 0 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

20.000 
Im Gesamtan­
satz enthalten 

5.000 

Im Gesamtan-
satz enthalten 

Im Gesamtan-
satz enthalten 

Im Gesamtan-
satz enthalten 

Im Gesamtan-
satz enthalten 
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme Euro 

5. Förderung der örtlichen, kulturellen, kirchlichen, sportlichen, caritativen
u. sonst. förderungswürdigen Vereinigungen und Einrichtungen

1310.12600000 Feuerwehr 
Allgem. Unterhaltung der Feuerwehrabteilung Im Gesamtan-
(Anschaffung nach Dringlichkeit) satz enthalten 

4211000 Allgem. Unterhaltung Feuerwehrhaus Im Gesamtan­
satz enthalten 

11260-2001 Planungskosten Feuerwehrhaus 100.000 

3410.28100000 Kulturpflege 
3410.26200000 Musikpflege 
4218001 Zuschuss an kulturelle Vereine f. Jugendliche 

Zuschuss für Musikinstrumente der Vereine 

3500.27100000 Volkshochschulen 
4429700 · Beitragsanteil Volkshochschule

4310.31400100 Aufwendungen für ältere Menschen 
4271000 Anteil f. Altenfeiern und Kinderbescherungen 

5500.42100000 Förderung des Sports 
4318001 Zuschüsse an Sportverein für Jugendliche 

und Rasenpflege 

7672.57300800 Freihof Sulzbach 

4211000 

laufende Ausgaben für den "Freihof", 
einschl. der Kalkulatorischen Kosten 
Sanierung Heizung und Steuerung, 
Corona-Filter, WLAN-Ausrüstung 

7880.55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 
431-8001 Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein 

für Jugendliche 

Im Gesamtan­
enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

434.900 
Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme Euro 

6. Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen im Einvernehmen mit dem
Gemeinderat, Unterhaltung der Gemeindehäuser, Pianungskosten 

6300.54100100 Straßen, Wege, Plätze 
4212100 Unterhaltung d. Straßen, Wege u. Plätze 

einschl. Gehwegabsenkungen 
15410-2004 Zufahrt Reisig platz Sulzbach 

6300.54100200 Verkehrsausstattungen 
4222000 Anschaffung v. Verkehrs-, Straßen- und 

Gemeindeeinrichtungsschildern 

6100.51100500 Bauleitplanung 
4292002 Verkehrskonzept (ganzheitlich) 

6750.54500100 Straßenreinigung 
6750.54500200 Winterdienst 
4273400 Aufwand für Straßenreinigung 

(Sinkkastenreinigung, Winterdienst 
incl. Streusalz) 

6900.55200100 Wasserbauliche Anlagen 
4212000 Unterhaltung Dorfbach Su. 
4273401 Pflege Dorfbach Su. 

7050.53800100 Ableitung von Abwasser 
. 4373001 Umlage an Abwasserverband Beierbach 

7010.53800200 Reinigung von Abwasse r 

4373001 Umlage an Abwasserverband Beierbach 

7210.53700000 Grünabfallplatz 

7850.54100100 Unterha ltung de r Feldwege 

7920.54700000 ÖPNV 
4313000 Zuschuss an ÖPNV 

f• 2 'i' 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

40.000 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

58.000 

72.000 

Im Gesamtan­
satz entha l ten 

Im Gesamtan­
satz entha lten 

Im Gesamtan­
satz entha lten 
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme Euro 

7. 

8810.52200000 Wohngebäude 
4211000 Allgemeine Unterhaltung Gemeindehäuser 

Alte Schule: 

15330-2001 

Fenster und Fassade streichen, 
Sockel ausbessern 
Kelterstr. 8 

Wasserversorgung 
Wasserversorgung Sulzbach 

Aufwand der Ortschaftsverwaltung 

0200.11240200 
4211000 Allgemeine Unterhaltung 

Rathaus Sulzbach: 
Heizung, Entlüftung 
WLAN-Ausrüstung 

4273401 Mäh- und Pflegearbeiten beim Rathaus 

0200.11120000 
·4222000 Geräte für Ortsverwaltung 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

35.000 
2.500 

13.000 

500.000 

Im Gesamtan-
satz enthalten 

10.000 
2.000 

Im Gesamtan-
satz enthalten 

Im Gesamtan-
satz enthalten 

8. Ortsteilbudget

0000.11100000 Ortsteilbudget Ortsverschönerung inkl. Übertrag 
4271000 Vorjahr 38.000 

0000.11140600 Ortsteilbudget für Repräsentationen inkl. Übertrag 
4271001. Vorjahr 2.500 
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AUFSTELLUNG 

über die 
dem Ortschaftsrat von Völkersbach gern. § 8 Abs. 1 d der 

Eingliederungsvereinbarung zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel 

2022 

Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme 

1. Gestaltung, Unterhaltung und Benutzung von Kindergärten,
Grundschulen, Sport- und Gymnastikhallen 

4647.36500101 Kindergarten Völkersbach 
4211000 Allgemeine Unterhaltung Kindergarten Vö. 

4318000 

13650-3001 

Zuschuss zum Betrieb des Kindergartens 

Ausstattung (Stühle und Tische) 

. 2111 .21100100 Mahlbergschule Völkersbach 
Gesamtansatz für Schule u. Gymnastikhalle 

4211000 Allgemeine Unterhaltung Mahlbergschule 
Wartung mobile Luftreiniger 
Spülung Leitungsnetz 

12110-3001 Schuletat bewegl. Gegenstände Mahlbergschule 
12110'"3002 Digitalisierung Mahlbergschule 

2910300010 
21100100 
4222000 
4275000 

2910300020 
36500102 
4222000 
4275000 

Verlässliche Grundschule Völkersbach 

Geräte Verlässliche Grundschule 
Unterrichtsbedarf Verlässliche Grundschule Vö. 

Schülerhort an der Mahlbergschule 

Geräte Schülerhort Mahlbergschule 
Unterrichtsbedarf Schülerhort Mahlbergschule 

Euro 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

780.000 

6.000 

241.500 
10.500 

1.500 
7.000 
2.500 
6.000 

200 
400 

200 
200 
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme Euro 

2. Anlegung, Ausgestaltung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,
Spielplätzen, Waldparkplätzen, Festplatz und sonst. Erholungsmaßnahmen

5800.55100100 Grün- und Gartenanlagen
4273401 Mäh- und Pflegearbeiten 
4273000 Hundekotbehälter/-tüten 
4273000 Saatgut für blühende Ortseingänge 

5810.55100200 Kinderspielplätze. 
4211000 Unterhaltung der Spielplätze 
4273401 Mäh- und Pflegearbeiten Spielplätze 
15510-0002 · Sanierungen Kinderspielplätze

7680.57300800 Festplatz Völkersbach 
4211000 Festplatz Vö. 

8550.55500300 Forst 
· 4212000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im 

Wald mit Rundwanderwegen u. Parkplätzen 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 
Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

3. Ausgestaltung und Unterhaltung der Straßenbeleüchtung, des
Friedhofes, der Friedhofskapelle und der Gedenkstätten 

6700.54100200 Straßenbeleuchtung 
4212000 Unterhaltung des Leitungsnetzes 
4271000 Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung 

7510.55300000 Friedhof 
4211000 Unterhaltung des Friedhofes 

4222000 
4291000 
4273401 
15530-3001 

Fliesenarbeiten Außenbereich Einsegnungshalle 
Gerätebeschaffung für den Friedhof 
Unterhaltung von Ehrengräbern 
Mäh- und Pflegearbeiten Friedhof 
neues Erdgrabwahlfeld 
Urnenwahl- ur:,d Urnenreihengräber 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

4.500 

65.000 
25.000 
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme 

4. Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums

3400.28100000 Heimatpflege 
4211000 Unterhaltung der Dorfbrunnen, 

Aufstellen und Austausch von Sitzbänken 

3600.55400000 Natur- und Landschaftspflege 
4273401 Unterhaltung Biotopflächen 
4212000 Unterhaltung Naturschutzgebiet 

3650.52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 
4212000 Unterhaltung Wegkreuze 

3700.29100000 Kirchliche Angelegenheiten 
4248000 Unterhaltung der Kirchenuhr 

Euro 

- _Im Gesamtan­
satz enthalten

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

5. Förderung der örtlichen, kulturellen, kirchlichen, sportlichen, caritativen
u. sonst. förderungswürdigen Vereinigungen und Einrichtungen

1310. 12600000 Feuerwehr 
Allgem. Unterhaltung der Feuerwehrabteilung Im Gesamtan-
(Anschaffung nach Dringlichkeit) satz enthalten 

4211000 Allgem. Unterhaltung Feuerwehrhaus Im Gesamtan-

Abgasabsaugung 
LED-Sicherheitsbeleuchtung 
Drucklufterhaltung 

3410.28100000 Kulturpflege 
3410.26200000 Musikpflege 
4218001 Zuschuss an kulturelle Vereine f. Jugendliche 

Zuschuss für Musikinstrumente der Vereine 

3500.27100000 Volkshochschulen 
4429700 Beitragsanteil Volkshochschule 

3520.27200000 Bibliotheken 
4291000 Bücherbeschaffung für Bücherei 

satz enthalten 
20.000 

2.500 
3.500 

Im Gesamtan­
enthalten 

Im. Gesamtan­
satz enthalten 

300 

4310.31400100 Aufwendungen für ältere Menschen Im Ortsteilbudget 
4271000 Anteil f. Altenfeiern und Kinderbescherungen Repräsentationen 

enthalten 
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme 

4700.31600000 Allgemeine Wohlfahrtspflege 
4318000 Zuschuss Pater Peter Brezinger 

5470.12700000 Rettungsdienst 
4251000 Versicherung für das DRK-Fahrzeug 

Bereitstellung der Vereinsräume 

5500.42100000 Förderung des Sports 
4318001 Zuschüsse an Sportverein u. Tennisclub 

für Jugendliche, Rasenpflege 

7673.57300800 Klosterhof Völkersbach 
laufende Ausgaben für den "Klosterhof", 

Euro 

Im Ortsteilbudget 
Repräsentationen 
enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

einschl. der Kalkulatorischen Kosten __1 332.300 
28.000 
44.500 

4211000 Allgemeine Unterhaltung, Wartungen/Prüfungen 
Sanierungen in 2022 

7880.55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 
4318001 Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein 

für Jugendliche 
Im Gesamtan­
satz enthalten 

6. Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen im Einvernehmen mit dem
Gemeinderat, Unterhaltung der Gemeindehäuser, Planungskosten 

6100.55400000 Ausgleichsmaßnahmen 
4273000 Ai,Jsgleichsmaßnahmen Haidenfeld 

6300.54100100 Straßen, Wege, Plätze 
4212100 Unterhaltung d. Straßen, Wege u. Plätze 

einschl.• Gehwegabsenkungen 

6300.54100200 Verkehrsausstattungen 
4222000 Anschaffung v. Verkehrs-, Straßen- und 

Gemeindeeinrichtungsschildern 

6100.51100500 Bauleitplanung 
4292002 Verkehrskonzept (ganzheitlich) 

6750.54500100 Straßenreinigung 
6750.54500200 Winterdienst 
4273400 Aufwand für Straßenreinigung 

(Sinkka�tenreinigung, Winterdienst 
incl. Streusalz) 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

47



Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme 

6900.55200100 Wasserbau liehe Anlagen 
4212000 Dorfwiesen Vö. 
4273401 Pflege Flutmulde 

7050.53800100 Ableitung von Abwasser 
4373002 Umlage an Abwasserverband Albtal 
7010.53800200 Reinigung von Abwasser 
4373002 Umlage an Abwasserverband Albtal 

15380-3005 Kanalsanierung Eigenkontrollverordnung 

7210.53700000 Grünabfallplatz 

7850.54100100 Unterhaltung der Feldwege 

7920.54700000 ÖPNV 
4313000 Zuschuss an ÖPNV 

8810.5220000 Wohngebäude 
4211000 Allgemeine Unterhaltung Gemeindehäuser 

7. Aufwand der Ortschaftsverwaltung

0200.11240200 
4211000 
4273401 

, 0200.11120000 
4222000 

8. Ortsteilbudget

Allgemeine Unterhaltung Rathaus 
Mäh- und Pflegearbeiten beim Rathaus 

Geräte für Ortsverwaltung 

0000.11100000 Ortsteilbudget Ortsverschönerung inkl. Übertrag 
4271000 Vorjahr 

0000.11140600 Ortsteilbudgets für Repräsentation inkl. Übertrag 
4271001 Vorjahr 

Euro 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

9.000 

67.000 

350.000 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

66.000 

4.200 
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AUFSTELLUNG 

· über die
dem Ortschaftsrat von Waldprechtsweier zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel 
2022 

Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme 

1. Gestaltung, Unterhaltung und Benutzung von Kindergärten,
Grundschulen, Sport- und Gymnastikhallen 

4644.36500101 Kindergarten Waldprechtsweier 

4211000 

13650-4003 

Gesamtansatz für Kindergarten 
Allgemeine Unterhaltung und Wartungen 
Parkett Freifläche, Glasdach (Scheiben), 
Außenjalousien, Sandreinigung 
neue Kletterkombination 
Spielhaus und Außensanierung 

2112.21100100 Grundschule Waldprechtsweier 
Gesamtansatz für Schule 

4211000 

12110-4001 
12110-4003 

2910400010 
21100100 
4222000 
4275000 

Allgemeine Unterhaltung und Wartungen 
Pflasterarbeiten, Wegesicherung 
Sanierung Sandsteintreppe Außenbereich 

Schuletat bewegl.Gegenstände Grundschule Wa. 
Digitalisierung Grundschule Wa. 

Verlässliche Grundschule Waldprechtsweier 

Geräte Verlässliche Grundschule 
Unterrichtsbedarf Verlässliche Grundschule Wa. 

Euro 

816.700 
7.500 

11.000 
35.000 

5.000 

175.800 
12.000 

6.000. 
7.500 

2.700, 
3.000 

400-
800 
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Haushaltsstelle , Bezeichnung der Maßnahme Euro 

2. Anlegung, Ausgestaltung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen,
Spielplätzen, Waldparkplätzen, Festplatz und sonst. Erholungsmaßnahmen 

5800.55100100 Gryn- und Gartenanlagen 
4273401 Mäh- und Pflegearbeiten 
4273000 Hundekotbehälter/�tüten 
4211000 Allgemeine Unterhaltung Freizeitzentrum Wa. 

Streichen Minigolfanlage/Bänke u.a. 

5810.55100200 Kinderspielplätze 
4211000 Unterhaltung der Spielplätze 
427340-1 Mäh- und Pflegearbeiten Spielplätze 
15510-0002 Spielplatzsanierungen 

8830.11330400 Campingplatz 
4211000 Wartungen und Prüfungen 

Reparaturen Sanitärgebäude 

7680.57300800 Festplatz Waldprechtsweier 
4211000 

8550.55500300 Forst 
· 4212000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im 

Wald mit Rundwanderwegen u. Parkplätzen 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

5.000 
7.500 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

1.000 
7.500, 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan:.

satz enthalten 

3. Ausgestaltung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, des
Friedhofes, der Friedhofskapelle und der Gedenkstätten 

6700.54100200 Straßenbeleuchtung 
4212000 Unterhaltung des Leitungsnetzes 
4271000 Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung 

7510.55300000 Friedhof 
4211000 Allgemeine Unterhaltung des Friedhofes 

4222000 
4291000 
4273401 
15530-4001 

Malerarbeiten 
Gerätebeschaffung für den Friedhof 
Unterhaltung von Ehrengräbern 
Mäh- und Pflegearbeiten 
Restfinanzierung 

50 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

5.000 
Im Gesamtan­
satz enthalten 

15.000 
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme 

4. Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums

3400.28100000 Heimatpflege 
4211000 Unterhaltung der Dorfbrunnen, 

Aufstellen und Austausch von Sitzbänken 

3400.25200000 Michaelskapelle 
4211000 Allgem.Unterhaltung und Wartungen 

3600.55400000 Natur- und Landschaftspflege · 
4273401 Unterhaltung Biotopflächen 
4212000 Unterhaltung Naturschutzgebiet 

3650.52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 
4212000 Unterhaltung Wegkreuze 

3700.29100000 Kirchliche Angelegenheiten 
4248000 Unterhaltung der Kirchenuhr 

Euro 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

5. Förderung der örtlichen, kulturellen, kirchlichen, sportlichen, caritativen
u. sonst. förderungswürdigen Vereinigungen und Einrichtungen

1310. 12600000 Feuerwehr 
Allgem. Unterhaltung der Feuerwehrabteilung Im Gesamtan-
(Anschaffung nach Dringlichkeit) satz enthalten 

4211000 Allgem. Unterhaltung Feuerwehrhaus 

3410.28100000 Kulturpflege 
3410.26200000 Musikpflege 
4218001 Zuschuss an kulturelle Vereine f. Jugendliche 

Zuschuss für Musikinstrumente der Vereine 

3500.27100000 Volkshochschulen 
4429700 Beitragsanteil Volkshochschule 

[• ;!.. , .i ._J 

Im Gesamtan­
enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme 

4310.31400100 Aufwendungen für ältere Menschen 
4271000 Anteil f. Altenfeiern und Kinderbescherungen 

5500.42100000 Förderung des Sports 
4318001 Zuschüsse an Sportverein für Jugendliche 

7674.57300800 Waldenfelshalle Waldprechtsweier 

4211000 

laufende Ausgaben für die „Waldenfelshalle", 
einschl. der Kalkulatorischen Kosten 
Allgemein Unterhaltungen und Wartungen 
WLAN, Spülung Drainage 
Batterien Sicherheitsbeleuchtung 

· 7880.55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
4318001 Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein 

für Jugendliche 

Euro 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

307.500 
18.000 

5.500 
5.500 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

6. Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen im Einvernehmen mit dem
Gemeinderat, Unterhaltung der Gemeindehäuser, Planungskosten 

6300.54100100 Straßen, Wege, Plätze 
4212100 Unterhaltung d. Straßen, Wege u. Plätze Im Gesamtan-
4212200 einsc_hl. Gehwegabsenkungen satz enthalten 

und Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraße 
15410-4002 Planung Graf-Albrecht-Straße 50.000 
15410-4003 Planung Herrenstraße 50.000 

6100.55400000 Ausgleichsmaßnahmen 
4273400 Ausgleichsmaßnahme Rotäcker 

6300.54100200 Verkehrsausstattungen 
4222000 Anschaffung v. Verkehrs-, Straßen- und 

Gemeindeeinrichtungsschildern 

6100.51100500 Bauleitplanung 
4292002 Verkehrskonzept (ganzheitlich) 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme 

6750.54500100 Straßenreinigung 
6750.54500200 Winterdienst 
4273400 Aufwand für Straßenreinigung 

(Sinkkastenreinigung, Winterdienst 
incl. Streusalz) 

6900.55200100 Wasserbauliche Anlagen 
4212000 Unterhaltung Waldprechtsbach 
4273401 Pflege Waldprechtsbach 
15520-4003 Rückhaltebecken HRB 20 

7050.53800100 Ableitung von Abwasser 
7010.53800200 Reinigung von Abwasser 
15380-4003 Kanal Graf-Albrecht-Straße 
15380-4004 Kanal Herrenstraße 

7210.53700000 Grünabfallplatz 

7850.54100100 Unterhaltung der Feldwege 

7920.54700000 ÖPNV 
4313000 Zuschuss an ÖPNV 

8810.52200000 Wohngebäude 
4211000 Allgemeine Unterhaltung Gemeindehäuser 
15220-4001 Erw'erb Pfarrhaus Waldprechtsweier 

15330-4004 
15330-4005" 
15330-4006 

Wasserversorgung 
Wasserleitung Graf-Albrecht"'.Straße 
Wasserleitung Herrenstraße 
Planung Wasserversorgung Waldprechtsweier 

Euro 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

436.000 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

50.000 
50.000 

Im Gesamtan-
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

250.000 

20.000 
10.000 

350.000 
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Maßnahme 

7; Aufwand der Ortschaftsverwaltung 

0200.11240200 Rathaus Waldprechtsweier 
4211000 Allgemeine Unterhaltung 

4373401 

0200.11120000 

Austausch Heizungsanlage 
WLAN.:.Ausrüstung 
Mäh- und Pflegearbeiten beim Rathaus 

4222000 Geräte für die Ortverwaltung 

8. Ortsteilbudget

. 0000.11100000 Ortsteilbudget Ortsverschönerung inkl. Übertrag 

Euro 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

35.000 
2.000 

Im Gesamtan­
satz enthalten 

·Im Gesamtan­
satz enthalten

4271000 Vorjahr 64.200 

0000.11140600 Ortsteilbudget für Repräsentationen inkl. Übertrag . 3.800 
4271001 Vorjahr 
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A Rechtsvorschriften 

Vorbemerkungen 
zur Haushaltssystematik 

Der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes liegen folgende 
Rechtsvorschriften zugrunde: 

• Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO).
• Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemein­

den- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

8 Inhalt des Haushaltsplans· 

Gemäß § 80 Abs.1 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Malsch voraussichtlich anfallenden Erträge 
und eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, entstehenden 
Aufwendungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen 
und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 

In seiner Eigenschaft als Finanzierungsplan ist er für die Haushaltsführung der Ge­
meinde im Innenverhältnis verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter wer­
den durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Der Haushaltsplan hat demnach 
keine Außenwirkung. 

C Systematik des Haushalts 

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt sowie in 
Teilhaushalte zu gliedern. 

1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die gesamten Aufwendungen und Erträge abgebildet. Auf-. 
wendungen sind der wertmäßige, zahlungs- und nichtzahlungswirksame Verbrauch 
von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Er­
träge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Res­
sourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar 
mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchführung. 

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung sind für den kommunalen Haushalt 
von besonderer Bedeutung, da der Haushaltsausgleich auf Grundlage der Aufwen­
dungen und Erträge dargestellt wird (Veranschlagtes ordentliches Ergebnis, § 80 
Abs. 2 GemO). Der Saldo der Ergebnisrechnung, das Ergebnis des Haushaltsjahres, 
vermehrt oder mindert das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital der Gemeinde. 
Dabei fließen alle Aufwendungen und Erträge, auch die außerordentlichen Aufwen­
dungen und Erträge in das Jahresergebnis ein. Der Ressourcenverbrauch und die 
erbrachten Güter und Dienstleistungen werden damit umfassend erfasst. 
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In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Erträge und Aufwendungen des 
Ergebnishaushalts entsprechend § 2 GemHVO aufgeführt. 

Ergebnishaushalt 
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
4 + Sonstige Transfererträge
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8 + Zinsen und ähnliche Erträge
9 +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 
10 + Sonstige ordentliche Erträge

11 
Ordentliche Erträge= (Summe aus Nummer 1 bis 10)

12 - Personalaufwendungen
13 - Versorgungsaufwendungen
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 - Abschreibungen
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17 - Transferaufwendungen
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 = Ordentliche Aufwendungen
(Summe aus Nummer 12 bis 18)

20 = Veranschlagtes· ordentliches Ergebnis
(Saldo aus Nummer 11 und 19)

21 + Außerordentliche Erträge
22 - Außerordentliche Aufwendungen

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis
(Saldo aus Nummer 21 und 22)

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis
(Summe aus Nummer 20 und 23)

25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Eraebnisses

27 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergeb-
nisses

28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentli-
chen Ergebnisses

29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum
Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
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30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergeb-
nisses 

31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der 
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 

32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mii 
der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 

33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender 
Haushaltsjahre 

34 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mi 
dem Basiskapital 

35 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem 
Basiskapital 

Zu Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben 

Unter Steuern und ähnliche Abgaben versteht man Geldleistungen, die keine Gegen-
. leistung für eine besondere Leistung darstellen. Sie werden von einem öffentlich­
rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt, bei denen 
der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung 
von Einnahmen kann Nebenzweck sein. 

Hierzu gehören insbesondere Erträge au? Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), 
der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sowie Erträge aus den Gemeindeantei­
len an der Einkommens- und Umsatzsteuer. 

Zu Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste 
Investitionszuwendungen und -beiträge 

Zuweisungen sind die innerhalb des öffentlichen Bereiches fließenden Finanzmittel, 
die die Gemeinde Malsch für laufende Zwecke erhält. Zu unterscheiden ist zwischen 
allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommu­
nen) und zweckgebundene Zuweisungen (z.B. Sachkostenmittel des Landes für die 
Schulen). 

Zuschüsse, die die Kommune vom privaten Bereich erhält, werden unter Zuwendun-
. gen zusammengefasst. 

Eine spezielle Form der Zuweisung ist die Umlage. Diese wird von einem unterge­
ordneten an einen übergeordneten öffentlichen Aufgabenträger geleistet. Sie haben 
keine spezielle Zweckbindung und werden aufgrund eines Umlageschlüssels erho­
ben (z.B. Kreisumlage bei Landkreisen). 

Zu Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge können als Sonder­
posten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichfü­
chen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO). Der Sonder-
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posten ist Teil des Eigenkapitals auf der Passivseite (§ 52 Abs.4 Nr. 2 GemHVO). 
Die Auflösung ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der das Ergebnis der Gemein­
de positiv beeinflusst. 

Zu Nr. 4: Sonstige Transfererträge 

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen 
verstanden, die auf einseitigen Verwaltungsvorfällen beruhen. Bei den Transfererträ­
gen handelt es sich beispielsweise um die Rückzahlung gewährter Hilfen im Sozial­
bereich. 

Zu Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte 

Öffentlich-rechtliche Entgelte sind zweckgebundene Erträge, die für eihe konkrete 
öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen zur Deckung der Aufwendungen 
für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und öffentlichen Einrichtungen. 

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungs'- und Benutzungsgebühren. Als Verwal­
tungsgebühren sind beispielsweise die Gebühren für Personalausweise und Reise­
pässe, Gebühren für Beglaubigungen und Bescheinigungen sowie Standesamtsge­
bühren veranschlagt. Benutzungsgebühren fallen u.a. in den Gebührenhaushalten 
Abwasserbeseitigung und Friedhofswesen an. 

Zu Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Veranschlagt sind hier Finanzmittel, die auf Grundlage eines privaten Rechtsverhält­
nisses erhoben werden, beispielsweise Eintrittspreise, Miet- und Pachterträge, Erb­
bauzinsen und Verkaufserlöse z.B. Holzverkäufe. 

Zu Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Bei Erstattungen handelt es sich um den Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für 
eine andere Stelle erbracht hat. In der Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhält­
nis zu Grunde. Kostenumlagen liegen vor, wenn die Aufwendungen der Gemeinde, 
die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern pau­
schal ermittelt und· in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich z.B. um 
Wahlkostenerstattungen. 

Zu Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge 

Darunter fallen Finanzerträge von Geldleistungen. Dies sind Erträge aus Beteiligun­
gen z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie Zinsen und ähnliche Erträge. 
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Zu Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 

Aktivierte Eigenleistungen sind Erträge aufgrund selbst hergestellter aktivierungsfä­
higer Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude). Bei diesen ist der Wert der Eigenleis­
tung als Ertrag auszuweisen. 

Die Erhöhung oder Reduzierung des Lagerbestandes an unfertigen und fertigen Er­
zeugnissen gegenüber dem Bestand im Vorjahr bezeichnet man als Bestandsverän­
de'rungen. Grundlage der Ermittlung ist die Inventur zum Bilanzstichtag. 

Zu Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge 

Bei dieser Position werden solche Erträge veranschlagt, die nicht den Positionen 1 
bis 9 zugeordnet werden können, beispielsweise Konzessionsabgaben, Erträge aus 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Mahngebühren, Säum­
niszuschläge und Erstattungen für Versicherungsschäden. 

Zu Nr. 12: Personalaufwendungen 

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäfti­
gung von Beamten und Beschäftigten sowie allen weiteren Kräften in der Verwal­
tung zusammenhängen. Hierzu gehören auch Sonderzuwendungen, Untersu­
chungskosten und Urlaubsgeld. 
Veranschlagt sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (insbe­
sondere Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfe). 

Zu Nr. 13: Versorgungsaufwendungen 

Veranschlagt wird die Versorgungskassenumlage für Versorgungsempfänger sowie 
die Umlage für Beihilfen an Versorgungsempfänger. 

Zu Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Hier werden alle Sach- und Dienstleistungen, die mit. Ressourcenverbrauch ver­
bunden sind, erfasst. Hierunter fallen: Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungs­
kosten der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Ausstattungsgegenständen bis 

. . 

1.000 €, Miet- und Pachtaufwendungen, Leasingraten, Versicherungen, Dienst- und 
Schutzkleidung, Kosten der Aus- und Fortbildung, Aufwendungen der Datenverar­
beitung, Bücher und Unterrichtsmaterialien der Schulen, Kraftstoffe und die Kosten 
für Fahrzeugunterhaltung, soweitFremdleistungen in Anspruch genommen werden. 

Zu Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen 

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen auf der Aktivseite 
der Bilanz und sind somit zunächst ergebnisneutraL Soweit dieses Vermögen einer 
Abnutzung unterliegt, die Zeit der Nutzung also zeitlich begrenzt ist, wird die hier-
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durch verursachte Minderung als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst 
(§ 46 Abs. 1 GemHVO).

Zu Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Zu dieser Position gehören z.B. Aufwendungen für die Aufnahme von Darlehen bei 
Banken. 

Zu Nr. 17: Transferaufwendungen 

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung 
gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im kommuna­
len Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuweisungen und Zu­
schüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen (u.a. Kirchliche 
Kindergärten), Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteu­
erumlage, Umlagen an Zweckverbände) sowie die Auflösung von geleisteten Inves­
titionszuweisungen. 

Zu Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Bei dieser Position werden alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus lau� 
fender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, erfasst. Hierunter fallen insbesonde­
re Aufwendungen für Gebühren und Entgelte, ehrenamtliche Tätigkeiten (insbeson­
dere Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher und ehrenamtliche Bürgermeis­
ter), Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, 
Post-, Telefon- und Internetgebühren, Sachverständigenkosten, Kosten der Öffent-

. lichkeitsarbeit, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle. 

Zu Nr. 20: Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis 

Das ordentliche Ergebnis entspricht dem Saldo der ordentlichen Erträge (Nr. 10) 
und der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18). Es stellt alle laufenden Erträge und 
Aufwendungen einander gegenüber und erfasst die Wertveränderungen aus der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung. 

Zu Nr. 21: Außerordentliche Erträge 

Hierunter fallen alle Erträge außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes. Ihnen 
liegen seltene und ungewöhnliche Vorgänge zugrunde, die von einiger materieller 
Bedeutung sein müssen. Hierzu zählen insbesondere Versicherungsleistungen als 
Ersatz für außerordentliche Aufwendungen und einmalige Spenden, die ohne Auf-
lagen an die Gemeinde fließen sowie Vermögensveräußerungserträge. 
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Zu Nr. 22: Außerordentliche Aufwendungen 

Wie auch die außerordentlichen Erträge basieren diese Aufwendungen auf selte­
nen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere 
Aufwendungen für durch höhere Gewalt verursachte Schäden fallen hierunter.· 

Zu Nr. 23: Veranschlagtes Sonderergebnis 

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen (Nr. 21) und außerordentlichen Aufwen­
dungen (Nr. 22) wird als veranschlagtes Sonderergebnis erfasst. In diesem Ergeb­
nis ist damit der Saldo. aus solchen außergewöhnlichen Vorgängen erfasst, die 
nicht zum normalen Ablauf des Haushaltsjahres gehören. 

Zu Nr. 24: Veranschlagtes Gesamtergebnis 

Das veranschlagte Gesamtergebnis setzt sich aus dem veranschlagten ordentli­
chen Ergebnis (Nr. 20) und dem veranschlagten Sonderergebnis (Nr. 23) zusam­
men 

Regelungen zum Haushaltsausgleich: 

Zu Nr. 25: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 

Hier werden eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren abgebildet. 

Zu Nr. 26: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Er­
gebnisses 

Hier werden Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklagenzuführung 
dargestellt 

Zu Nr. 27: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes 
zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 

Werden vor dem Haushaltsjahr 2020 die Bestimmungen für die Haushaltswirtschaft 
nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht angewandt, können bis einschließ­
lich dem Haushaltsjahr 2019 Abschreibungen und Rückstellungen bereits im Jah­
resabschluss des laufenden Haushaltsjahres auf das Basiskapital verrechnet wer­
den, soweit sie trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller 
Ertragsmöglichkeiten nicht erwirtschaftet werden können. In diesen Fällen finden 
für den Haushaltsausgleich die bisherigen Regelungen sinngemäß Anwendung. 
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Zu Nr. 28: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses 

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbe­
trägen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung al­
ler Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Über­
schüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 
24 Abs. 1 S. 1 GemHVO). Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im 
Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Be­
trag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu 
kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). 

Zu Nr. 29: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses (Nr. 23) 
zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses 

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 nicht erreichbar, sollen 
Überschüsse des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden 
(§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Zu Nr. 30: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 

Hier werden Überschüsse des Sonderergebnisses zur Rücklagenzuführung darge­
stellt. 

Zu Nr. 31: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rück­
lage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 

Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. 

Zur N.r. 32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der 
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 und Nr. 29 nicht er­
reichbar, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 
Haushaltsausgleich verwendet werden. 

Zu Nr. 33: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haus­
haltssjahre 

Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28, Nr. 29 und Nr. 30 
nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die 

· .. drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 S. 1 GemHVO).
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Zu Nr. 34: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit 
dem Basiskapital 

Nach § 25 Abs. 3 GemHVO ist ein danach verbleibender Fehlbetrag nach drei Jahren 
auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in ei­
nem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht 
negativ werden. 

Zu Nr. 35: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Ba­
siskapital 

Soweit der Fehlbetrag beim Sonderergebnis nicht nach Nr. 31 verrechnet werden 
kann, ist der Fehlbetrag nach § 25 Abs. 4 Satz 2 GemHVO zu Lasten des Basiskapi­
tals zu verrechnen. Das Basiskapital. darf nicht negativ werden. 
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II. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Einzah­
lungen entsprechen der Vermehrung und Auszahlungen der Verminderung liquider 
Mittel. Der Saldo von Finanzhaushalt und -rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss 
oder -fehlbetrag. Dieser stellt die Veränderung des Bestands an· liquiden Mitteln in
der Bilanz dar. 

· · 

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Einzahlungen und Auszahlungen 
des Finanzhaushalts entsprechend § 3 GemHVO aufgeführt. 

Finanzhaushalt 
9 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermö-
gensveräußerung)

16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus
17 = laufender Verwaltungstätigkeit

(Saldo aus Nummer 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19 + Einzahlungen aus 1 nvestitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entaelten für lnvestitionstätiakeit 
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21 + Einzahlungen aus derVeräußerung von Finanzvermögen
22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe aus Nummer 4 bis 8)

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Sachvermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28 - Auszahlungen für lnvestitionsförderungsmaßnahmen
29 - Auszahlungen für sonstige Investitionen

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe aus Nummer 24 bis 29)
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder

31 = Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus Nummer 23 und 30).

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder
32 = Finanzierungsmittelbedarf

(Summe aus Nummer 17 und 31)
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33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaft-
lieh vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder
35 = Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkei1

(Saldo aus Nummer 33 und 34)

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands
36 = zum Ende des Haushaltsjahres

(Saldo der Nummer 32 und 35)

Zu Nr. 9: Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne 
außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 1 bis 10 des Ergebnishaushalts. Die zah­
lungswirksamen außerordentlichen Erträge aus Vermögensveräußerungen werden 
im Finanzhaushalt im Abschnitt über die Investitionstätigkeit veranschlagt und sind 
deshalb im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht enthalten. 

Zu Nr. 16: Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 12 bis 18 des Ergebnishaushalts. 

Zu Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit 

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird aus dem Sal­
do der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildet 
(Nummern 1 und 2). Er gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel aus den laufenden Ge­
schäften erwirtschaftet werden, die für Investitionen oder Tilgungen zur Verfügung 
stehen. Ist der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen negativ, muss die laufende 
Verwaltungstätigkeit durch zuvor angesparte Finanzmittel, Kreditaufnahmen (Liquidi­
tätskredite) oder durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen finanziert 
werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cash-flow be­
zeichnet entspricht weitestgehend der bisherigen Zuführung aus dem Verwaltungs-
haushalt 

Zu Nr. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 

Hierunter fallen z.B. Landeszuwendungen für Bauprojekte oder Großanschaffungen. 
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Zu Nr. 19: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 
für Investitionstätigkeit 

Zu den Investitionsbeiträgen zählen beispielsweise die Klärbeiträge. 

Zu Nr. 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 

Hier werden z.B. Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt. 

Zu Nr. 21: Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen 

Dazu gehören Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen oder von Wert­
papieren. 

Zu Nr. 22: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 

Gebucht werden können hier z.B. Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaß­
nahmen oder Rückflüsse von Ausleihungen. 

Zu Nr. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

Unter diese Position werden Auszahlungen veranschlagt, die für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden anfallen. 

Zu Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen 

Veranschlagt werden hier Auszahlungen, die für Baumaßnahmen geleistet werden. 

Zu Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 

Zum beweglichen Sachvermögen gehören z.B. Fahrzeuge und Maschinen ab einer 
Wertgrenze von 1.000 €. Geringwertigere Wirtschaftsgüter werden im Aufwand des 
Finanzplans gebucht 
Zu Nr. 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 

Das Finanzvermögen beinhaltet u.a. Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen, 
Beteiligungen an Unternehmen und liquide Mittel. 

Zu Nr. 28: Auszahlungen für lnvestitionsförderungsmaßnahmen 

lnvestitionsförderungsmaßnahmen sind Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und 
Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung. 
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Zu Nr. 29: Auszahlungen für sonstige Investitionen 

Hierunter fallen alle Auszahlungen für Investitionen, die nicht unter die Nummern 24 
bis 28 fallen. 

Zu Nr. 32: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzie­
rungsmittelbedarf 

Bei dieser Position wird angegeben, welcher Finanzmittelbedarf abzudecken ist, der 
sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 
17) sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) ergibt. Ein etwaiger Über­
schuss dient der Finanzierung von Tilgungen.

Zu Nr. 33: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 

Hier werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten von Investitionen und 
auch die Rückflüsse aus Darlehen abgebildet. Dazu zählen auch Einzahlungen aus 
Anleihen, Kreditaufnahme für Investitionen, Kreditaufnahme zur Umschuldung und 
sonstige Wertpapierverschuldung. 

Zu Nr. 34: Auszahlung für die Tilgung von Kred,iten und wirtschaftlich ver­
gleichbaren Vorgängen für Investitionen 

Bei dieser Position sind solche Auszahlungen veranschlagt, die im Zusammenhang 
mit der Tilgung und der Gewährung von Krediten stehen. 

Zu Nr. 36: Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres 

Dem veranschlagten Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf (Nr. 32) ist der 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35) hinzugefügt worden. Bei dieser Position 
wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den ge­
samten Vorgängen ausgewiesen. 
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III. Teilhaushalte

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt werden jeweils in Teilhaushalte unter� 
teilt, den Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten. Die Teilhaushalte sind 
produktorientiert gegliedert. Die Produktgruppen setzen sich aus einem oder mehre­
ren Produkten zusammen. 

Es ergibt sich folgende Produkthierarchie: 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Produkt 

Die Ebene der Produktbereiche und die Zuordnung zu den einzelnen Produktberei­
chen sind dabei landesweit verbindlich vorgeschrieben. Das Land hat 21 Produktbe-

, reiche definiert, von denen in Malsch 20 Bereiche Anwendung finden. Der Produkt­
bereiche 37 „Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht" wird in 
Malsch nicht abgebildet. 

Der Maiseher Haushalt besteht aus folgenden Teilhaushalten: 

1 Steuerung 
2 Finanzen 

3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
4 Schulen / Kindergärten / Kultur/ Soziales 
5 Bauen 
6 Öffentliche Einrichtungen 

Teilhaushalt Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung 
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Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen 
zu den Teilhaushalten 

Produktbereich 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung Nr .. Bezeichnung 
1110 Steuerung 1 Steuerung 
1111 Organisation und Dokumentation 1 Steuerung 

kommunaler Willensbildung 1 Steuerung 
1112 Steuerungsunterstüzung/Controlling 1 Steuerung 
1114 Zentrale Funktionen 1 Steuerung 
1120 Organisation und EDV 1 Steuerung 
1121 Personalwesen 1 Steuerung 
1122 Finanzverwaltung, Kasse 2 Finanzen 
1123 Justitiariat 2 Finanzen 
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagern. 5 Bauen / Planen/ Umwelt 
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 6 Öffentliche Einrichtungen 
1126 Zentrale Dienstleistungen 1 Steuerung 
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1 Steuerung 
1132 Abgabewesen 2 Finanzen 
1133 Grundstücksmanagement 5 Bauen / Planeri /Umwelt 

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 
1210 Statistik und Wahlen 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
1220 Ordnungswesen 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
1221 Verkehrswesen 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
1222 Einwohnerwesen 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
1223 Personenstandswesen 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
1224 Grundbucheinsichtstelle 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
1225 Sozialversicherung 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
1260 Brandschutz 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
1270 Rettungsdienst 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
1280 Katastrophenschutz 3 Öffentliche Sicherhe)t und Ordnung 

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe Teilhaushalt 
Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 
2110 Allgemeinbildende Schulen 4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 
2140 Schülerbezogene Leistungen 4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 
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Produktbereich 25 Museen; Archiv, Zoo 
Produktgruppe 

Nr. Bezeichnung 
2520 Kommunale Museen 
2521 Archiv 

Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung 
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 
Produktgruppe Teilhaushalt 

Nr. - Bezeichnung
2620 Musikpflege 
2630 Musikschulen 

Nr. Bezeichnung 
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen 
Produktgruppe 

. Nr. Bezeichnung
2710 Volkhochschulen 
2720 Bibliotheken 

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege 
Produktgruppe 

Nr. Bezeichnung 
2810 Sonstige Kulturpflege 

Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung 
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 

Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung 
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 

Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonst.Religionsgemeinschaften 
Produktgruppe 

Nr. Bezeichnung 
2910 Förderung von Kirchengemeinden u.a. 

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 

Nr. Bezeichnung 
3140 Soziale Einrichtungen 
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtsplege 
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 
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Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung 
4 Sch ulen/Ki ndergä rten/Ku ltur /Soziales 

Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung 
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 
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Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 4 Schule n/Ki ndergä rten/Ku ltur /Soziales 
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales 

Produktbereich 42 Sport und Bäder 
Produktgruppe Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 
4210 Förderung des Sports 6 Öffentliche Einrichtungen 
4240 Bäder 6 Öffentliche Einrichtungen 
4241 Sportstätten 6 Öffentliche Einrichtungen 

Produktbereich 51 Planung und Entwicklung 
Produktgruppe Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, 5 Bauen/ Planen/ Umwelt 

Verkehrsplanung und Stadterneuerung 
5111 Flächen- u.grundstücksbezogene Daten u.Grundlagen 5 Bauen/ Planen/ Umwelt 

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe Teilhaushalt 
Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 
5210 Bauordnung 5 Bauen/ Planen/ Umwelt 
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5 Bauen/ Planen/ Umwelt 

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe Teilhaushalt 
Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 
5310 Elektrizitätsversorgung 6 Öffentliche Einrichtungen 
5330 Wasserversorgung Teilhaushalt Wasserversorgung 
5340 Fernwärmeversorgung 6 Öffentliche Einrichtungen 
5360 Telekommunikationseinrichtungen 6 Öffentliche Einrichtungen 
5370 Abfallwirtschaft 6 Öffentliche Einrichtungen 
5380 Abwasserbeseitigung 6 Öffentliche Einrichtungen 
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Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 

Nr. Bezeichnung 
5410 Gemeindestraßen 
5450 Straßenreinigung und Winterdienst 
5460 Parkierungseinrichtungen 
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV 
5490 Öffentliche Toilettenanlagen 

Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung 
6 Öffentliche Einrichtungen 
6 Öffentliche Einrichtungen 
6 Öffentliche Einrichtungen 
6 Öffentliche Einrichtungen 
6 Öffentliche Einrichtungen 

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswegen 
Produktgruppe 

Nr. Bezeichnung 
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche A 
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 
5540 Naturschutz und Landschaftspflege 
5550 Forstwirtschaft 

Produktbereich 56 Umweltschutz 
Produktgruppe 

Nr. Bezeichnung 
5610 Umweltschutzmaßnahmen 

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 

Nr. Bezeichnung 
5710 Wirtschaftsförderung 
5730. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 
5750 Tourismus 

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 

Nr. Bezeichnung 
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 

allgemeine Umlagen 
6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre 

Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung 
6 Öffentliche Einrichtungen 
6 Öffentliche Einrichtungen 
6 Öffentliche Einrichtungen 
6 Öffentliche Einrichtungen 
6 Öffentliche Einrichtungen 

Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung 
5 Bauen/ Planen/ Umwelt 

Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung 
6 Öffentliche Einrichtungen 
6 Öffentliche Einrichtungen 
6 Öffentliche Einrichtungen 

Teilhaushalt 

Nr. Bezeichnung 
2 Finanzen 

2 Finanzen 
2 Finanzen 
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Haushaltsplan 2022 

Produktbeschreibung 
Produktgruppe 2720 Bibliotheken 

Gemeinde Malsch 

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 

Produktgruppe 2720 Bibliotheken 

Kurzbeschreibung Bereitstellung von· Büchern. 

Allgemeine Ziele Ziele Medien und Information: 

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung. 

Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt. 
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